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1. Anmerkung .

wird also nach der Absicht

dieser Behandlung in der Folge mir Gesetzgebung

( in Beziehung auf innere Sicherheit ) gleichbe¬

deutend gebraucht . Über die dem Worte Polizey

sonst insgemein so wohl von Schriftstellern , als den

Verwaltungen beygelegte besondere Bedeutung

kommt die weitere Erklärung in der zehnten

Abtheilung vor,

II . Anmerkung .

Der Wille ist der bestimmte , ist der einzige

Gegenstand der Gesetzgebung , welche selbst ,

als Wifsensch aft betrachtet , nur einZweigder

angewandten Telemathologie ist , und unter

diesem Gesichtspunkte erkläret werden kann : Die

Wissenschaft , zu bewirken : daß der Bürger

so wolle , wie er nach dem gesellschaftlichen

Zwecke wollen soll. Die telemathologischen

Werke eines Crusius , Feders , u. a. m. werden
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also mit Unrecht bloß in die Hörsäle akademischer Vor¬

lesungen , und in die Studierstube der spekulati¬

ven Gelehrten verbannt . Solche Bücher würden nütz¬

lich das Studium praktischer Geschäftsmänner

von einer gewissen Klasse , und sollten unumgäng¬

lich Handbücher aller derjenigen seyn , welche auf die

Gesetzgebung Einfluß nehmen . Darf ich es sagen ?

Ungehindert der tiefsinnigen und vortrefflichen Schrif¬

ten , welche über die Willenslehre , entweder als

einen besonderen Gegenstand , oder als einen

Theil der allge m e ine n P hilvsophie , vor¬

züglich in den späteren Zeiten an das Licht getreten ,

sollten nicht dennoch die eigenes Grundgesetze

dieser Lehre noch erst zu entdecken seyn ? n) Und ,

n) Als ich diese Muthmaßung von der Möglichkeit einer

Mechanik des Willens bereits vor mehr denn fünf¬

zehn Zähren zuerst niederschrieb , und einigen Freunden

mittheilte , waren mir die verschiedenen Schriften H. P.

Kants über die praktische Vernunft wenig be¬

kannt- Nach der Hand studierte ich die Werke dieses

tiefdenkenden , eben so häufig in seinem Zwecke mißge.

kannten , als vielfältig in seiner Darstellung von Geg¬

nern und Anhängern mißverstandenen Philosophen in



wie kommt es , möchte man fragen , daß , Zudem hier und

da Satze im Einzelnen von einiger entfernten , zwischen

der ALsicht, um mein- Gedanken durch ihn zu berichii -

gen. Aber ich sah sehr bald , daß sein Ziel ganz ver¬

schieden von dem meimgen war : indem er als Lehrer

einer Propädeulik der Moral in engster Be¬

schränkung des Wort », bey der objektiven Noth - -

wcndigkeit stehen bleibt , wo die Vernunft als

Gesetzgeberinn die Bestimmungsgründe , nach welchen

ein bloß vernünftiges Wesen handeln soll ,

ganz und nur in sich selbst sucht; da entgegen

die bürgerliche Gesetzgebung , ( aus welche allein

die hier zu entwerfenden Regel » sich beziehen ) um

den Menschen (das vernünftige , aber in untrennbarer

Verbindung zugleich sinnliche Wesen) zu leiten

(nicht zu unterrichten ) einzig von subjektiven

Bedingungen , nämlich , von Triebfedern der Nei¬

gung , Glücklich zu seyn , ( die selbst nach der

Kritik der praktisch cu Vernunft *) noth¬

wendig das Verlangen jedes vernünftigen

aber endlichen Wesens , also ei » unvermeid¬

licher Bestimmungsgrund sein eS Begeh -

rungs . Vermögens ist ) Anwendung machen; nur

' ) iterTh-ü, i. V. i. Haupist. Zi-r Lehrsatz, -t- Anmerkung;
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der p h p si fch e tt und fittl i. ch c tt Bewegung be¬

reits wahrgenommenen Ähnlichkeit jeu -

ü!so durch die empirisch bedingte Vernunft ,

nämlich die Vernunft , weicher die psychologischen

Moments , die natürlichen Neigungen zur Glück¬

seligkeit nach ibrer Wichtigkeit zur Vergl ei chuug

vorgeleget werden , thätig wirken ; zur Bestimmung des

Willens nach gesellschaftlichem Zwecke nur die Kraft

der sinnlichen Antriebe berechnen , und in An¬

schlag bringe », nur von dem Überschwungs dieser

Antriebs der Sinnlichkeit den Erfolg erwarten : also ,

mit kritischer Genauigkeit zu sprechen , nicht dem Wil¬

len Gesetze , sondern technisch - praktische Re¬

geln für das Handeln geben , und dadurch prak¬

tisches Wolken abnöthigsn kann. chidm nr!ü?-

rs proxtsi iinpeUtiorLS anosäom , otiLM crassiois , ut vo-

csnt INUSLMan würde mich unrecht deuten , Wich UI!.

recht beargwohnen , indem ich bey der Gesetzgebung von

dem Antriebe der Sinnlichkeit Gebrauch ma¬

che, daß ich da die Vernunft als leitend , die Freyheit

als bestimmend aus ihrem Rechte verdränge , und die

Beobachtung der Gesetze bloß durch das physische

Hebewerk der Selbstliebe zu erzwingen suche.

Zwar Folgeleistuug zu c r zw i n g en , das ist , in die¬

ser Absicht Gebrauch vsn dem Überschwung «



gen , wie kommt es , daß diese Spuren unversslgk ge^

blieben , und da Newton der Ausleger von den Be¬

sinnlicher Antriebe zu machen , wenn dieses

gleich die reine , oder wohl eigentlicher üiir die tr ün s-

zendenlale Moral nicht thut , ist dennoch jede

positive Gesetzgebung befugt ; sonst wäre Strafe

überall widerrechtliche Anmajsung : und selbst die p o-

fitive (die geoffenbarte ) Religion halt eS nicht un¬

ter ihrer Erhabenheit , die Belohnungen und Strafen der

Zukunft als Antriebe zur Tugend und als Scheu -

mittel gegen das Laster Wikanzuwendsn . Aber , — ich

finde nothwendig , auf das schon Gesagte noch einmal

zurückzukommen — aber die Vernunft verwaltet da¬

bey nicht weniger ihr Amt, die Freyheit übet immer

ihr volles Recht aus : weil , selbst nach dem AuSspruche

des strengen Kants , die Selbstliebe in sein «

Maxime ( Regel der Handlung ) aufnehmen , na¬

türlich ist ; denn , wer wird nicht wollen ,

daß es ihm wohl ergehe ? sie (die Selbstliebe )

aber in so fern auch vernünftig ist , als theils

in Ansehung des Zweckes nur dasjenige ,

was mir dem größten , dauerhaftestenWohl -

ergehen zusammen bestehen kann , theils

zu jedem dieser Bestandstücke der Glückse¬

ligkeit die tauglichsten Mittel gewählet wer- -



setze» der physischen , Locke in einem gewissen

Sinne der Ausleger von den Gesetzen der si t tl i-

chen b) Natur war , immer noch einem Dritten

das Verdienst vorbehalten ist , zu zeigen , daß die Ge¬

setze der physischen und moralischen Natur ,

obgleich verschieden im Gegenstände , dennoch nach

den Mitteln und in der Anwendung diesel¬

ben . Sich : Religion innerhalb der Grän¬

zen der blossen Vernunft . ' ncs St . S. L». der

zweyte » Auflage in der Anmerkung . Nun ist Wäh¬

len eine Verrichtung der Freyheit , und fordert

Vergleichung der bestimmenden Momente , welches

die Berrichtung der Vernunft ist.

b) Mch dem, was die vorausgehende Anmerkung enthält ,

mag er vielleicht überflüssig ftp », hinzuzusetzen : Laß

sittlich , moralisch , hier nicht nach dem beengten

Verstände der kritischen , sondern dem umfassen¬

deren der dogmatischen Schule , also gewisser

Massen mit intellektuel gleichbedeutend , im Ge¬

gensatze mit physisch genommen ist ; in so fern nämlich

dadurch die Handlung eines freyen Wesens ange¬

deutet wird , das , um sich zu bestimmen , zwischen den,

woher immer angebotenen Beweggründe » die Ver¬

nunft zur Entscheidung anwendet .
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Sei , find . Der Weg , auf welchem ein Mann von

glücklichem Genie zu einer so wichtigen , an Folgen so

fruchtbaren Entdeckung der auch hier beybehaltenen er¬

habenen Einfachheit in den Naturgesetzen zu gelangen -

suchen würde - dürfte ungefähr folgender seyn ; er wür¬

de sagen :

rkens . Alle Veränderungen im Physisches

haben eine B e w e g u ng zur Ursa ch e, gehen sämmt¬

lich nach den Gesetzen der Bewegung vor , er¬

halten von der Bewegung ihre Richtung , hangen

in ihrer Dauer davon ab. Die Handlungen des

Menschen sind Ve k än deru n g e n im S i t t lich c n;

und keine Handlung geht ohne Vorbestimmung

desWiliens vor. Bewogen , das ist, bestimmt

werden , zu wollen , ist also b ew eg t werden ; c)

bestimmt werden , auf eine gcwisseArt zu wol¬

len , ist eine gewisse Richtung erhalten haben -

e) Hier fäüt der Unterschieb zwischen Lcr ethischen Be¬

stimmung und der Bestimmung durch positive Gese¬

tze am deutlichsten auf. Bey jener ist Wille selbst¬

thätige Kraft , die bestimmet , bey dieser Last - wel¬

che bestimmet wird .

NErster Band .
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Beharrlichkeit im Wollen , oder das Wollev

nicht unterbrechen , ist die empfangene Bewe »

gung fortsetzen , dauern lassen.

2lens . Um diese einmal wahrgenommene Gleich¬

heit zu bestätigen , würde er verfolgen : Im Physi¬

schen kommt jede Bewegung von einer Schwere ,
entweder der eigenen Schwere des bewegten

Körpers , oder der fremden des bewegenden ,
das ist : von einer inneren , wie ich das von der

Anziehungskraft entspringende Streben zu nenne »
mir erlaube , oder von dem Antriebe einer aus¬

ser e n K r a ft . Dieeigene Schwere erhält ch den

6) Sich erhalten zeigt ein Streben an- Strebe »
eine Thätigkeit , Thätigkeit eine Bewegung . Es
gibt also , genau zusprechen , in der Natur keine Ru -
h Aus diesem Grunde habe ich mir das sonst unge.
wohnliche Wort : Un beweg » ng , als hier meinem
Begriffe zusagender , erlaubt . Ein scheinbar nicht be¬
wegter Körper drückt darum nicht weniger mit seiner
Schwere beständig auf den Körper , der seine Un¬
terlage ist , ohne dessenWiderstand zu überwältigen . Auch
hier ist eine Gleichheit zwischen Physischem und Morali¬
schen. Eine Unterlasfnng ist bloss, «jcht , « f ei -



Körper auf seinem Platze , in seiner Stellung durch un¬

unterbrochenes Streben nach dem Punkte der Schrve ,

re , oder sie fällt , durch dieses Streben , sobald die

Hindernisse bey Seite geraumet sind , die sich

demselben entgegen gesetzet hatten ,

Drückung auf seine Unterlagsfläche ,

die dem Auge Ruhe , Unbewegung , und enlge «

gen g - äusserte Thätigk e i t d er S ch w er st re «

bung , die gleichsam Selb st b e w e g u ng ist , s )

sind Wirkungen der eigenen Sch wer e.

Aber wenn die Schwere des wirkenden Kör «

pers der Schwere des Körpers , auf den er wirken

soll , entgegen kommt , so folgt Anstoß oder Auf .

halten : je nachdem eine grössere Schwere der gerin¬

geren auf einem Wege , in einer Ricytnng begegnet ,

,je nachdem die äussere Kraft die innere durch Gleich -

ne verschieden - Art handeln ; denn ein Stand ,

U>o der Mensch ganz nicht handelte , läßt sich nicht

begreifen .

«) Weil nicht äussere Kraft , sondern die dem Körper

innere Eigenschaft die Bewegung hervorbringt ,

N 2
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heit aufhebt , oder durch das Vorgewicht über -

wältiget .

Was die eigene Schwere der körperlichen

Masse im Physischen ist , das ist im Sittlichen

in Absicht auf die Handlungen das Gewicht der

inneren Gründe . Das Gewicht i n n erer Grün¬

de erhalt in dem gegenwärtigen Zustande durch

den Behaglichkeitstrieb , das ist , durch das

beständige Bestreben nach dem Wohlstände , k) als

dem Schwerpunkte , nach dem der Handelnde zieht ;
oder es treibt zu handeln an , wenn dasjenige bey

Seite geschafft ist , was sich der inneren Kraft in ihrer

Thätigkeit und in dem Streben nach dem Wohlstände

widersetzte . Was also im Physischen die Schwer -

strebung , das ist, dieBehaglichkeitsstrebung

k) Wohlstand für das Wort Gut , Lust , erschöpft den

Begriff u-igleich Mehr; denn es Weiset deutlicher hin auch
auf das Verneinende , auf die Adwesenheit des

UibelS , die Entfernung der Unlust , welche , im

Durchschnitte genommen , der größte , wenigstens der

« m häusigsten vorkommende Wohlstand ist.



^
^

' S?

( Streben nach Glückseligkeit ) §) im Sittlichen .

Die scheinbare Uubewegung ( Ruhe ) im Physi¬

schen ist im Sittlichen die Be h ag l i ch ke i t d eS Zu¬

standes : was im Physischen die scheinbare Selbst¬

bewegung , das ist im Sittliche » Selbstbestim¬

mung , Ii ) innerer Trieb zu handeln .

s) Das Wort Glückseligkeit hat an dieser Steile

sämmtliche darauf anwendbare Bedeutungen ; die Tu¬

gend selbst, als Ursache der Glückseligkeit , oder die¬

se letztere als die Wirkung , als Folge der Tugend :

mithin eben so dieinner e Glückseligkeit , wie den Wohl¬

stand alsInbegriff , als Fo l g e der b e fr i ed ig .
te » Neigungen , mithin äussere Glückseligkeit .

b) Da man bey gegenwärtiger Entwicklung das prakti¬

sche Wollen überhaupt , bloß also das sog e«

nannte Material ? , dar ist, die Handlung selbst,

nicht das Formale oder die Ge sinnung (die Ma¬

xime , aus welcher gehandelt wird ) im Gesichte behält ,

so begreift auch innerer Trieb nach dieser Bcrcch *

nung alles, was der Handelnde nach der nöthigend ea

Vorschrift (das ist , dem Gesetze) zu handeln , zur

Bestimmung in sich auffindet ; ftp es nun das uach

Kant sogenannte F ormalpriazip , bloß objektiv«

Nothwendigkeit , Vernunftmässjigkeit ; (mitbist



tzkens. Wenn äussere Schwere einem KörM

A n st o ß und Bewegung gibt , so wird , um Zwey¬

deutigkeit in der Bezeichnung Y zu vermeiden , die in¬

nere Schwere desselben , die L ast , welche Bewegung

empfangen , die äussere Schwere , welche Be¬

wegung geben soll , Kraft genannt . Auf gleiche

Weise isiLäst der durch innere Gründe bestimm¬

te Wille , und in Ansehung desselben sind die von

Aussen angebotenen B ew eggr ü nde die b e-

wegendeKrafk . Das Gewichtder Gründe , die von

Aussen kommen , gibt einen Anstoß , einen Trieb

zu handeln . Was Anstoß dem Körper ist , der be¬

weget wird , das wird die Ü b er red nng , das wird

Gebot dem zu bestimmenden Willen . Das Ge¬

wicht der äusseren Gründe widersetzt sich dem Ge-

Frey Willigkeit ) sey es das M a t e rialp rin zi p.

Las ist : Rücksicht auf subjektive Bedingn » ,

gen in Beabsichtiguug des in der Handlung lie¬

genden Vortheils .

r ) Vorzüglich die Verwechslung der einfachen Bewegung ,

wo eine Kraft auf eine Last wirket, mit der zusammen ge¬

setzten Bewegung , bey welcher zwey Kräfte aus eine Laß

wirken»
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Mchle der i » » irres Gründe , hemmet ihre Kraft ,

und hindert eine Handlung . Dem Aufhalte »

der körperlichen Bewegung sagt das Hinderniß der sitt¬

lichen, die Aömahnung , das nachdrücklich gemachte

- Verbot zu.

4teus . Die ä u sse r e Kr aft ( würde der U n t e r-

suchende fortfahren ) erhält im Physische » durch dis

Geschwindigkeit eine Vergrösserung . Eine

Kraft , die für sich nur 2 ist , aber mit der Ge¬

schwindigkeit wie Z getrieben wird , wirkt gleich

6, die eine Last gleich 4 nothwendig von ihrem Platze

hebt . Die sittliche Bewegung hat nicht weniger ih¬

re Geschwindigkeit , wodurch das Gewicht der

äusseren Grunde verstärkt wird , die Überra »

schnng ; von was immer für einer Seite oder Ver¬

anlassung dieselbe komme; welche nicht selten durch a »

sich ungleich schwächere , nur schneller wirkende äusse¬

re , die stärkeren inneren Gründe erschüttert , überwäl¬

tiget . Wir der Beobachter in dieser Vergleichung fort¬

rückte , würde ihm jeder Schritt den folgenden ebnen «

ztens . Die Wirkung der Schwere im Physische »

ist : 3. Unbewegung zü erhalten , oder lr. dar¬

ein zu versetzen , c. in derBrwegungzuer -
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halten , oder ö. eine Bewegung zu geben .

Die Wirkung der Gründe im Moralischen ist eben¬

falls in der Nicht Handlung zu erhalten , oder

darein zu versetzen , in der Entschlossen¬

heit z u Hand e ln , zu erhalten , oder die Ent¬

schlossenheit dazu mitzutheilen : alles im¬

mer genau nach ebendenselben Gesetzen , und

gerade nach eben demselben Verhältnisse, /

6tens . Die Unbewegung der Körper erhalt sich

durch sich selbst , wenn nichts dieselbe störet , wenn

die Unterlagsflache , worauf der Körper drückt - nicht

verrücket wird , und denselben zu fallen , wenn kei¬

ne stärkere Kraft ihn , Stellung und Ort zu verän¬

dern , zwinget . MeNichthandlung eben so. Der

Behaglichkeitstrieb widersetzt sich jeder Hand¬

lung , so lange der gegenwärtige Wohlstand als

die sittliche Unterlagsflache nicht verrückt wird . Die

Nichkhandlung erhält sich, so lange keine über¬

wiegenden Gründe zu einer V e ra ud eru n g der ge¬

genwärtigen Lage bestimmen ,

7tens . Der durch feine Schwere oder innere Kraft

in Bewegung versetzte Körper wird in Unbewegung

versetzet - wenn demselben eine gleiche Kraft ent-
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gegen kommt , welche die Wirkung der ersteren auf¬

hebt . Auf eben diese Weise , wo den inneren Grün¬

den , welche zur Handlung bestimmt haben würden ,

äussere Gründe von gl e i ch em G e wi ch te entgegen

kommen , Kraft aift und Last sich au s gleiche n,

heben sie die Wirkung der ersteren auf , und es muß

die Nichthandlung erfolgen .

8kens . Der einmal in Bewegung gesetzte Körper

erhalt darin sich unaufhörlich , bis eine andere

Kraft die Bewegung schwächt , und zuletzt ganz e i n-

halt . So dauert die Entschlossenheit zu han¬

deln ununterbrochen , dauert fort mit derselben Thä¬

tigkeit , welche ihr von dem Anstösse der bestimmenden

Beweggründe zuerst sind mitgetheilet worden , bis

andere Beweggründe in Weg treten , und dieselben

schwächen , zurückhalte », zuletzt verschwinden machen .

§ten §. Wird einem unbewegten Körper das Hin¬

derniß weggerückt , das seiner Schwcrstrebung im

Wege stand , so übt die eigene innere Kraft ihre Thä¬

tigkeit aus , und setzt ihn in Bewegung ; oder eine

überwiegende äussere Kraft zwingt ihn , dem An¬

stösse zu folgen , den sie ihm mittheilet . So wenn

das Hinderniß eulftttiet worden , das den inneren
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Beweggründen entgegen stand , oder wenn äusse¬

re Beweggründe die inneren zur Nich than dlung

überwiegen , wird die Entschlossenheit zu hau -

V e l n die unfehlbare Folge .

loteus . Die physische und sittliche Natur

wirket also einförmig durch zurückhaltende und

antreibende Kraft , und der Erfolg hängt in bey¬

den abermals gleich von dem Verhältnisse ab ,

nach welchem eiue und die andere Kraft angewendet

werden .

i r tens . Eine zu geringe Kraft kann die Be¬

wegung einer grösseren Kraft nur schwächen ,

aber solche nicht aufhören machen . Zu geringe

abhaltende Beweggründe können die durch stärkere

Beweggründe bestimmte Entschlossenhei t bloß

schwächen , nicht vereiteln ; das ist : sie können nicht

bis zur Nicht Handlung bestimmen .

rskens . Eine zu geringe Kraft kann eine grö¬

ßere Schwere nicht zur Bewegung bringen . Von

zu geringen einladenden Beweggründen bey

mächtigere » abhaltenden wird man die E n t -

fchlosserrßeit zu handeln vergebens erwarten «
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rZSens . Gleiche sich entgegen kommende Kräfte

können wechselseitig sich ni ch t be w e ge n, aber kön¬

nen wechselseitig ihre BewcgunZ hindern . Einla¬

dende Beweggründe , abhaltenden von glei¬

chem Gewichte entgegen gestellet , bestimmen nicht bis

zur Entschlossenheit zu handeln ; aber ab¬

haltende Beweggründe gleichen a bhaltenden

Beweggründen , gleich starke einladende ,

einladenden Beweggründen von gleicher

Stärke zum Gegengewichte gesetzt , oder auch ein¬

ladende und abhaltende , deren Grösse aufsonst

«,ie Art eine Gleichung gestattet , werden die Wag -

schale des Entschlusses im Gleichgewichte erhal -

ten , das ist : gleiche Beweggründe im Gegensatze sind

zureichend , zur Nichkhandlung oder Unterlas¬

sung zu bestimmen .

I4ttns . Aber znr wirklichen Handlung ist daS

Übergewicht der Gründe nöthig , wie zur wirk¬

lichen Bewegung der Körper das Übergewicht

der Kraft . Und da jede Handlung ihre Ab¬

sicht , wie jede Bewegung ihr Ziel hat , so ge-'

ben Absicht und Ziel den Maßstab der Kraft , wel¬

ch- zur Haudlmitz und Bewegung verwendet mrde « '

muß.
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i Ltens . Der Aufwand zu grosser Kraft ist V e r«

fchwe n düng , und von schädlichen Folgen . Zu gros¬

se Kraft angewendet eine Bewegung hervorzu¬

bringen , reißt den in Bewegung gesetzten Körper mit

sich fort , und hinaus über das bestimmte

Ziel . Zu starke Beweggründe werden eine

Handlung , aber nicht diejenige Handlung zuwe¬

ge bringen , auf welche die Absicht sich beschran¬

ket hak.

i6tens . Zu grosse Kraft angewendet , einen be¬

wegten Körper in den Stand der Nichtbewegung

zu versetzen , wirft ihn über den Punkt , wo er

stehen bleiben sollte , in eine gegenseitige Bewegung .

Zu starke Beweggründe angewendet , um Han¬

delnde zur Nichthandlung zu vermögen , verfeh¬

len auf gleiche Weise ihre Wirkung , und veranlassen ,

anstatt der Unterlassung eine der Absicht von des

Gegenseite widerstrebende Handlung .

i/tens . Eine Last , die von zwey Kräften ,

deren jede , wenn sie einzeln wirkte , eine Bewegung

nach ihrer ( der Kraft ) Richtung geben müßte , zugleich

nach verschiedenen Richtungen Anstoß empfängt ,

wird durch dir zusammengesetzte Bewegung auf eine
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- Äuermikkelliliie ( Diagonal ) getrieben . Bey

zwey verschiedenen zu einer Handlung sich

begegnenden äusseren Beweggründen , deren

jeder nach einer andern Richtung bestimmen würde -

desgleichen auch bey zusam men tre fsenden zwey

verschiedenen Handlungen !c), zu dercri je -

k) Zn der Voraussetzung einiger Anwendung von ge¬

genwärtiger Theorie auf den Willen , würde die Lehre

über den Zusammenstoß (der Kollision ) Las ist , übec

die Antinomien der Bestimm ungSgründe von

den Grundsätzen der zusammengesetzten Bewegung

ihre Leitung zu entlehnen haben. Nach der Weisheit

der Naturgesetze ist eS geradezu unmöglich , eine »

praktischen Widerspruch in Naturpflichten

zu denken; so nämlich, daß bey zwey sich ausschließenden

Pflichten gleiche , ganz gleiche Beweggründe

in den nämlichen Zeitraum fallen sollten. Man

hat also wohl bis jetzt Zusammenstoß von Pflich¬

ten genannt , wo nur scheinbare Gleichheit zwi¬

schen den Beweggründen zu verschiedenen

Pflichten vorhanden war. Der Beweis liegt selbst in den

Regeln , welche für die Kollisions falle gegeben

werden . „ W ah r e r Widerspruch läßt weder Vereini¬

gung noch Aufhebung zu: und sobald flch ein Grund

zu einer Handlung v » r der andern auffinden läßt , (ich
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der die bestimmenden Beweggründe von gleicher

Stärke sind , treibt der zusammengesetzte An¬

stoß denjenigen , welcher zu Handel » hak, auf emeir

Mittelweg , entweder , um von einer der beyden

Richtungen sich nicht mehr , als von der ander »

zu entfernen ( das ist dann das so genannte Mit¬

te l b e n e h m c n, die so genannten Nssri termi -

n i ) oder , um der beydcrseikigsn Richtung gleich aus¬

zuweichen , welches dann die Aus fluchtsmi ttsl

( LaliÄPpawires ) seyn werden ,

erlauLe mir , was ich bey einem anderen Anlasse ge¬

schrieben habe, hierzu wiederholen ) wo eine Reibung

von Pflichten , wo eine Ordnung , ein Zuerst und

Nachher statt findet , da ist keine Begegnung ,

keine Durchkreuzung möglich. Wenn sich aber , wie

es nur zu oft übersehen wird , bey positiven Ge¬

setzen cia Widerspruch von Pflichten findet , so -st

LieseS einer der grausamsten und schädlichsten Fehler der

Gesetzgebung. Der rechtschaffene Man » sieht sichZwischen

beyden gegebenen Pflichten in eine folternde Unentschios-

senheit gestellet : und derjenige , der die Gesetze alsZwang

betrachtet , hat in der Unmöglichkeit , auf beyden Seite »

Genüge zu leistiur, einen Verwand , keinem ysn

Keyden Gesetzen zu gehorchen . "
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i8lens . Wie in dem Gesetze der Bewegung ,

fo ist die physische und moralische Natur auch in den

Gesetzen der Richtung und Dauer übereinstim¬

mend. Doch ein Mann von grösserer Fähigkeit wird

vielleicht einst ausführen , wovon ich hier nur in der

Ferne , und gleichsam im Dunkeln die M ög lich kei t

einzusehen , nur von der Gelegenheit eingeladen , eine

Muthmassung zu äussren , gewagt habe I). Dann

aber würde die Leitung einzelner Menschen , so wie

die öffentliche Leitung ganzer Nationen eben den Grad

der Zuverlässigkeit , den Grund der Gewißheit erhal¬

ten können , der allen Theilen der untrüglichsten Wis¬

senschaft , der Mathematik eigen ist. Ein Gesetz würds

dann , wie eine Aufgabe aus der Mechanik

oder Statik aufgelöst , die Wirkung der Ermun -

I) Die weitere Vorarbeit würde in der Untersuchung
und Berechnung der auf Las Bcgehrungsocrmögen als

bestimmend wirkenden , Las ist , der bewegende »

Kräfte bestehen, wozu von der emvyrischrn Psy¬

chologie , oder , wie es such sonst genannt worden ,

der prakt isch e n A i>kr o No l ogi e die ErfahrungS ,

säße gegeben , und die Werke von Plaltner , Ja¬

kob , Moriz , Maukart » Schmid , Jkh u. d. g.

«ls wichtige schätzbare Beyträge anz-ufthen sind.
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Lerungen und Belohnnngerr , die Wirksamkeit

der Strafe « nach den Grundsätzen dieser Wissen¬

schaft , wie bestimmte Verhältnisse rn ) berech¬

nn) Ich habe einen Zweifel , der sich 8- g- u 6«eS Voraus -

gehende anzubieten scheinet , bis hierher verschoben , weil

selber nur erst , nachdem ich meinen Gedanken mehrere

Entwickelung gegeben , Verständlichkeit haben , und ge¬

hoben werden kann. Ob nämlich , da bey den angegebe¬

nen Regeln der moralischen Bewegung , stets auf sub¬

jektive Bedingungen Rücksicht genommen wnd ,

diese Regeln objektive Realität ober Gemein -

giltigkeit haben werden . Doch sostts ich bicsta Zwei¬

fel kaum von Lesern besorgen , die sich die Muhe ge«

nomm- ll haben , den Gang meiner Entwickelung mit ei¬

niger Aufmerksamkeit zu verfolgen . Denn diese würben

beobachten : daß das Subjektive nur auf die be¬

stimmenden Momente (hie Beweggründe ) Bezie¬

hung hat , nicht auch auf die Regeln , nach welchen

Liese Momente anzuwenden sind: daß also die Er¬

stere » bey aller Verschiedenheit der Letzteren , an sich

stets die nämlichen , folglich allgemein gilt ! g

bleiben : ungefähr , um die Sache durch ein populäres

Beyspiel zu erläutern : wie die Wage beständig nach

den nämlichen Gesetzen Gleichung und Verschiedenheit

andeutet , von was für einer Art immer das seyn mag
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nek , auf Gleichungen von Grössen nach

Summe und Differenz zurückgeführt werden

können .

M. Anmerkun g°

Man verliere an diesem Orte den eigentlichen

Gegenstand nicht aus dem Gesichte . Die Rede ist nur

von denjenigen allgemeinen Beweggründen ,

welche die öffentliche Verwaltung den Hans

delntzen anbietet . Dabey sind diejenigen Beweggründe ,

welche aus der Natur des Menschen abgeleitet ,

und nach einer andern Beziehung ebenfalls allge¬

mein genannt werden können , als Grundlage

vorausgesetzt .

IV . Anmerkung .

Hier wird zuerst von der Aufklärung Erwäh¬

nung gemacht . Schon die Verbindung , in welcher die--

was in die Schaats gelegel wird . Man sehe übrigens

den yten Abschnitt : Von Strafen , woselbst von

diesen Grundsätzen der Willenslehre em- g-

Anwendung gemacht wird.

Erster Band .
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selbe gestellt ist , laßt wenigstens vor der Hand über

den wahren Begriff des Works keinen Zweifel .

Die weitere Berichtigung folgt in dem nächsten Ab¬

schnitte , wo von den öffentlichen Vorkehrungen zur

Pflege der Wissenschaften gehandelt wird .

V. Anmerkung .

Da der Zweck der bürgerlichen Gesellschaft hypo¬

thetisch ist , nämlich Mittel zur Verbesserung des

Zustandes der in die Gesellschaft übertretenden einzel¬

nen Menschen ; so enthält der Begriff des gemein¬

schaftlichen Guten nicht bloß den Begriff der

Rechtlichkeit , sondern auch den der Zuträglich -

keit , und zwar in Rücksicht des Ganzen . Daher

ist das Erkenntniß dessen , was in der bürgerlichen

Gesellschaft gut heißt , nicht allein aus der objek¬

tiven Vernunftmässigkeit geschöpft ! ; demsel ,

den muß noch das Kenntniß der subjektive » Be -

dingungen , der bürgerlichen Glückseligkeit ,

und der Benützung der n i ch t sich überall gleichen¬

den physischen Umstände und politischen

Verhältnisse zur Beförderung dieser Glück¬

seligkeit zugesellet werden . Solchergestalt ist der mora¬

lisch praktischen Vernunft in der gesellschaftlichen Ord »
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uung , das ist : in der Anwendung auf das Gesammt -

wesen , den Staat , eine ganz verschiedene Verrich¬

tung von derjenigen zugewiesen , welche ihr bey dem

einzelnen Menschen , und in dem Gebiete der Sitt¬

lichkeit zukommt . Bey diesem ist die Vernunft rm-

mittelbar Gesetzgeberinn , und schreibt vor , so¬

wohl was zu thun , als was zu unterlassen ist. In Be¬

ziehung auf die gesellschaftliche Ordnung aber hört die¬

se Autonomie auf . Die Zuträglichkeit , über welche

nach den Regeln der Klugheit sichre entschieden

wird , hak hier die Initiative der Gesetze , wenig¬

stens in den meisten Fallen : und Vernunft von ih-

rer Seite , übet bey den von der Zuträglichkeit ge¬

machten Antragen nur das Veto aus , in so fern

als diese Anträge sich mit der Moralität , das ist , mit

der allgemeinen Gerechtigkeit im Widersprüche fanden .

Auch also unter der Voraussetzung , irgendeines

Staates von Weisen , den die Gelehrten

nur gedichtet nie gekannt haben " ) , unter der

Voraussetzung , die sich mancher Schriftsteller so leicht

verwirklichet : die Aufklärung sey bey einem Volke so

allgemein verbreitet , Zu einemsolchen Grade gestie¬

gen , daß jedermannsich alle Gesetze der Morali¬

tät selbst entwickeln , mithin von dieser Sene die

Vorschriften und Leitung der Gesetzgebung vollkommen

O 2
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entbehren könnte ; auch unter dieser Voraussetzung

wird die einzelne Vernunft ( Pnvatvernuust )

dennoch in Ansehung der Glückseligkeit nach den

verschiedenen Abstufungen derselben , immer einer Ge¬

mein Vernunft (öffentlichen oder Regieruiigs - Vcr -

riunsk ) bedürfen , indem es der ersteren schlechterdings

unmöglich ist , alle Umstände , deren Kenntniß , als

blosser Thatsachen , nur durch Wahrnehmungen

erhalten wird , in Verbindung zu bringen , und den

Handlungen eine solche Gestalt zu geben , daß hieraus

in der Richtung derselben allgemene Zweckmäs -

sigkeit , Übereinstimmung , und Gleichför¬

migkeit nach dem Erfordernisse der bürgerlichen

Ordnung und Glückseligkeit zu erwarten wäre .

*) 8i sit LẐ isntul » civitLK, ^ UÄM äocti tiliAunt

HULin noruiit . I-iviun kik. I. üb c, 22.

VI . Anmerkung .

F 0 lgsamkeik , und F 0 lgeleistung sind im

strengeren Verstände ganz verschiedene Begriffe . Die

Folgsamkeit wirkt stets Folg ! ei st ring . Aber

nicht immer wird aus Folgsamkeit Folge gelei¬

stet ; in sofern nämlich die materielle Handlung
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zwar mit der Vorschrift des Gesetzes übereinkommt ,

aber nicht aus freyer Unterwerfung unter Bürgerpflicht ,

sondern mit dem Rückblicke auf die Zwang kraft ,

gehandelt wird . Nach dem hier angenommenen Sinne

aber , wo die frey willige und erzwungene

Befolgung unter dem Ausdrucke : allgemeine

Folgelciflung zusammengefaßt wird , geht die Ab¬

sicht der öffentlichen Verwaltung dahin ; daß Nie¬

mand , —- man erlaube mir diesen Neologismus , —

unfolgsam seyn wolle , noch jemand unfolgsam seyn

könne .

VII . Anmerkung .

Die englischen Schriftsteller fassen alles unter 1,1 -

bert ^ ( Freyheit ) und kropert ^ ( Eigenthum ) zu¬

sammen . Freyheit hat Beziehung auf Personen ,

Rechte , Handlungen : Eigenthum auf Ehrs

Und Vermögen .

VIII . Anmerkung .

Wennbey manchem gebietendem Gsftße nicht

sogleich auffallt , daß der Beweggrund b e st im m e u d

ist , so rühret es daher , weil das Gesetz nach - er
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Form der Aussage gebietend lautet , indessen sel¬

bes in der Wesenheit bloß untersagt . So wird

z. B. verordnet : „Jeder hat im Handel sich berich¬

tigter Masse ( Elle . Gewicht , u. s . w. ) zu gebrauchen . "

Eigentlich wird , um den Betrug zu hindern . verbo¬

ten , mit «»berichtigtem Masse zu verkaufen .

IX . Anmerkung .

In dem Aus schlage dieser Berechnung sucht die

Gesetzgebung die Gründe auf , bey welchen Gesetzen s )

die Beobachtung für sich, ohne alle andere Be¬

festigung erwartet werden kann k) : bey welchen der

Entgegen Handlung durch die blosse Erklärung der U n-

qiltigkeit zureichend Einhalt geschieht a) t welche

Gesetze endlich durch hinzugefügte äussere Beweg¬

gründe befestiget werden müssen . Der erste etwas

seltenere Fall ist : wenn der Vortheil aus dem beob¬

achteten Gesetze unter allen Umständen von ein¬

leuchtend überwiegender Grösse gegen den

Vortheil der Nichtbeobachtung ist. Ein Bey¬

spiel eines Gesetzes oder einer Verordnung dieser Gattung

wäre : „ Niemand soll über den gefrornen Fluß gehen ,

„bis das öffentliche Zeichen aufgestecket ist , daß es nun -

„ mehr ohne Lebensgefahr geschehen kann . " Der
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zweyte Fall ist , wo die Folgen der Nichtbeob -

achtung , mithin der gänzliche Vortheil der¬

selben , mit der Ungiltigkcit der Handlung

vollkommen verschwinden . So ist die Vorschrift

bestimmter Förmlichkeiten bey Testamenten ,

oder bey gewissen Vertragen schon dadurch genug

gesichert , daß ein Testament , ein Vertrag ohne Beob¬

achtung dieser Förmlichkeiten rechts nngilkig sind.

Der dritte Fall wird in der Folge dieses Paragra «

phes behandelt «

X. Anmerkung .

Leissovs sM stroirAer , us its obfets ni^Ir ,

Ressons nt äiskance : und in prospect üs .

XI . Anmerkung .

Mit einem Guten , das ist : mit einer Be¬

lohnung . Man hat mir in verschiedenen Recensio¬

nen die Erinnerung gemacht ; ich hatte unter denTrieb -

werken zur bürgerlichen Folgsamkeit die

Belohnungen Übergängen . Ich glaube hierüber

rechtfertigende Gründe anführen zu können . Ich wußte ,
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daß der Redner Jsokr akes behauptet : Gleich¬

heit sey nur da , wo Jedermann nach Ver -

dienst belohnet und bestrafet wird . Ich hak¬

te bey Leuophon die Antwort gelesen , die man

dem Cyrus auf die Frage gab : Ob er an dem ge¬

meinen Krieger , wie an den Anführern , alles ebenso

belohnen sollte , als er alles an beyden bestrafen

Werde ? Die Hand , versetzte der Kriegsralh , die

alles straft , muß auch alles belohnen .

Selbst der Gesetzgeber Justinian nimmt zur Ab-

ficht , wie er am Eingänge zu den Pandekten sich

ausdrückt : „Nicht allein durch Furcht der Strafen «

„sondern auch durch den Antrieb der Belohnun¬

gen zu bewirken ; daß die Menschen gut seyn soll¬

ten . " Und überhaupt , wer kennet nicht , was über

Belohnungen von den alten und neueren Schriftstel¬

lern gesagt worden ? Aber so sehr auch D r ag on etti

geeilet hat , den Enthusiasmus des Augenblicks zu be¬

nutzen , und Beccarias geftyertem Traktate : V « n

Verbrechen und Strafen , seine billig vergesse¬

ne Deklamation : Von Tugenden und Beloh¬

nungen zum Scitensiücke zu geben , so wird es im¬

mer nur eine rednerische Antithese bleiben , nie ein in

der Ausükung anwendbarer Grundsatz der öffentlichen

?eilpng werden können , wenn man BelshnunHen als
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rinallgemeinesTriebwerkzurBefolgung

der Gesetze den Strafen gegenüber stellet . „ Die

„ Hoffnung der Belohnung kann , wie Humc polit .

„ Lss . V. beobachtet , das Ansehen der Gesetze zwar

„in Beziehung auf einige einzelne Menschen vergrös -

„ftrn , aber in Beziehung auf das Allgemeine dasselbe

„nie entstehen machen . " Die Übertretung , wor «

auf Strafe verhänget ist, muß in der Absicht Veröffent¬

lichen Verwaltung , wie in der Wirklichkeit des Er¬

folgs Ausnahme , die Beobachtung des Gesetzes muß

Regel seyn. Wo es sich umgekehrt verhielte , da

waren Gesetze fruchtlos gegeben , da waren der öffent¬

lichen Verwaltung die Zügel entfahren . Nun kann zwar

der Richter z. B. cinen Gewichtfalscher zum Schand -

pfahle verurkheilen . Doch , wie soll der Gesetzgeber

alle diejenigen belohnen , welche mit berichtigtem Mas¬

se und Gewichte verkaufen ? Ausser dem Vortheile al¬

so , der aus der i nue ren Güte des Gesetzes selbst flies -

set , kann die Nich t über tre tun g keine andere Be¬

lohnung erhalten , noch ansprechen , als die Nichtbe -

strafung .

Uon surkum keci —. - — — —>

— — Hades ^ retium : ! o ri s n o n u r eri 8.

Nop dyminem vcciüi : n on s c 68 in cru -

ye corvos .
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Auch steht dem bisher Gesagten nicht entgegen ,

Lasern die Regierung der V er we n d ung und R echt¬

schaffe nh eit bey Aemtern und Beförderungen den

Vorzug gesetzlich zusichert , oder eigentlicher : Niemand

ohne Verwendung , ohne Sitten zu einem Amte be¬

fördert . Dcny , man wird doch nicht Belohnung

heißen , daß der Staat bloß die gemeinste Klugheits¬

regel nicht übersieht , und sich von dem Schwach »

kopfe nicht Rath geben laßt , oder dem Schurken

keine Kasse anvertrauet ; daß er da Fähigkeit und Recht¬

lichkeit fordert , wo der Abgang des einen oder des

andern ihm selbst zum Nachtheile gereichen würde . Wie

also ? und wann kann in der öffentlichen Verwaltung

von Belohnungen Anwendung gemacht werden ?

Die ganze Lehre darüber laßt sich in wenigen Sätzen

erschöpfen . Bürgerpflicht in dem unbeschränktesten

Umfange der Bedeutung ist : dieVcrbindlichkeit ,

dem gemeinen Wesen alles zu leisten , was

jeder , demselben zu leisten , fähig ist . In die¬

sem Sinne wird die Bürgerpflicht unkergetheilet

in vollkommene oder Zwangspflicht , deren

Nichterfüllung einer Verantwortlichkeit unter¬

wirft , und in unvollkommene oder Verdienst -

pflicht , deren Unterlassung kein er Verantwortlich ,

keit unterwirft . Pflichten der ersten Gattung sind alle



gesetzlich auferlegten allgemeinen Bürgerpflich¬

ten , Skandespf lichten , Amtspflichten ;

Pflichten der zweyten Gattung sind alle diejenigen ,

die nicht unter den vorhergehenden begriffen

sind. Daß für Erfüllung derjenigen Pflichten , auf de¬

ren Nichterfüllung Strafe verhänget wird , für Be¬

lohnungen kein Platz gelassen iß , kann von Niemand

in Zweifel gezogen werden . Be l o hnun ge n bleiben

also nur anwendbar : a) beyVerd i enstp fli ch t en ,

in so fern durch die Leistung derselben dem gemeinen

Wesen ein vorzüglicher Vortheil zuwachst , b ) Bey

Zwangspflichken eines Standes oder Amte §,

deren Erfüllung eine nicht gewöhnliche Anstren¬

gung voraussetzet , zu deren Übernahme also be¬

sondere Aufmunterungen angebotenwerden müs¬

sen , da der Antrieb gewöhnlicher Bestim -

rnungsgründe unzureichend seyn würde , c) allen¬

falls auch noch bey einer langen genauen Er¬

füllung von Zwangspfiichten , wo eine solche

Beharrlichkeit als Beyspiel aufgestellet zu werden

verdienet .

XII . Anmerkung .

An sich ist die durch das Gesetz gedrohte Strafe als Bs -
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rveggrund nur vernein end , Vermeidung , Äicht -

gefühl desÜbels . Aber der Handelnde , der von einer

Seite sich zur Übertretung gereiht , von der andern durch

die Strafe von der Übertretung abgezogen findet , nimmt

bey Gegeneinandersiellung der einladenden und abhalten¬

den Beweggründe die v er m i . ede n e S tra fe in sei¬

nen Überschlag als ein positives Gute s auf ; gleich

groß mit dem Übel , das er sich durch die Übertretung

zugezogen haben würde . Folgendes ist die Formel

der Berechnung , die , mit mehr oder weniger deutli¬

chem Bewußtseyn des Handelnden , zwischen Kraft und

Gegenkraft (stehe den , -zken und i4ken Satz der zrssy -

1 e n Anmerkung ) gemacht wird . Das aus der Beobach¬

tung derGefeHe selbst zugehende Gute sey eine Grösse

Z; die Übertretung dagegen verheisse einen Vor¬

theil gleich 4 ; also wird der Überschuß r zur ! e H-

1eren bestimmen . Die Strafe aber bedrohe mit

einem Übel gleich 2, dessen V e r m eidung der Han¬

delnde als ein Gutes gleich 2 betrachtet . Diese 2 zu

dem Z des Vortheils aus der Befolgung des Gesetzes ge¬

schlagen , ist die Summe des Vortheils aus der Be¬

obachtung Z. Hierv 0 n den Vortheil der Übertre¬

tung gleich 4 abgezogen ; bleibt noch überwie¬

gender Vortheil i , als B e st i m m u n g sg rn n d

zur Befolgung . Oder unter anderen gegebenen
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Verhältnissen : Vortheil der Beobachtung gleich 2,

Vortheil der Übertretung gleich 4 ; bestimmt das Mehr

von 2 zur Übertretung . Aber die Strafe bedrohe mit

einem Übel gleich Z, dessen Vermeidung als ein Gu¬

tes , gleich Z zu dem 2 gerechnet wird , so die Beos¬

achtung des Gesetzes für sich gewahret ; Summe des

Vortheils aus der Beobachtung L; hiervon die Grös¬

se 4 des Vortheils aus der Übertretung abgezogen ,

bleibt in dem Überschüsse 1 ein B e sti m m u ngsg r u n d

zur Beobachtung .

Ich widerstehe dem Reize der Gelegenheit nicht ,

schon hier , obgleich mit einiger Überholung , aufdie e i n-

leuchtende Deutlichkeit aufmerksam zu machen ,

mit welcher durch Anwendung derBerechnung aufGe -

genstände der Gesetzgebung der sonst gleichsam nur dun¬

kel empfundene Satz anschaulich wird ; Daß inne¬

re Güte der Gesetze und Grösse der Stra¬

fen stets in umgekehrtem Verhältnisse ste¬

hen ; daß also nur asiatische Willkühr und Eigenmacht ,

wo der Wohlstand des Volkes in keine Betrachtung

kommt , durch Henker und Mordbeile gehandhabet wer¬

den müssen . Dieser wichtige Satz , durch dessen Nicht -

verkennung eine Regierung nicht weniger sich als

die Gesinnungen der Nation und der Menschheit ehret ,

ist in folgenden zwep Fallen dargestellet :
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I. A. Güte des Gesetzes sey 2

b. Überkretungsgrund 4

muß c. Strafe , als Übergewicht zur Befolgung Z seyn ;

Denn , wenn die Kraft b. 4. ( als Bestimmungsgrund

- er Übertretung ) durch 1 Mehr ( als Bestim¬

mungsgrund zur Befolgung ) überwältiget wer¬

den soll , muß zu s . L, b. Z hinzugefügt , und sol¬

chergestalt mit L gegen 4 in vereinigter Kraft gemirkek

werden . Dagegen sey

II . Ä. Güte des Gesetzes Z

d. Übertretungsgrund 4

braucht c. Strafe als Übergewicht nur 2 zu seyn ;

Denn , um die Kraft b. 4 (als bestimmend zur Über¬

tretung ) durch r Mehr ( als Bestimmungsgrund

zur Befolgung ) zu überwältigen , wird zu u.

§ der Zuwachs mit c. 2 zureichen , weil dadurch

gegen ü. 4 eben so eine überwältigende Kraft

von Z erhalten wird .



Erster Abschnitt .

Von der Aufmerksamkeit auf den sitt¬
lichen Zustand .

§. 74.

A> ie Sitten sind ein gemeinschaftlicher Gegen¬

stand der Moral , der Religion , und der bür¬

gerlichen Gesetzgebung : aber jede behandelt

die Sitten „ach ihrer besonderen Absicht ; die beyden

ersten als Zweck , um Sittlichkeit zu befördern ,

die letzte nur als Mitteln ) , um durch die Sitt¬

lichkeit die Übereinstimmung der Handlungen

mit den Gesetzen desto zuverlässiger zu erhalten .

Die Gesetze schreiben also nicht Sitten vor , aber sie

machen , daß Sitten entstehen . Nach dieser Verschie¬

denheit ist auch der Grundbegriff der politischen

Tugend von dem Begriffe der Tagend , wie Sitteu -

lehre und Religion sie fordern , verschieden . Die

politische , die Gesellschafts - Tugend , oder
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eigentlicher die bürgerliche Tugend ist die Fet¬

tigkeit , die Handlungen mit den Geset¬

zen der Gesellschaft übereinstimmend ein -

zurichten . Das Triebwerk , wodurchdieseÜHer¬

ein st i m m u n g erhalten wird , die G esin n un g e n,

die Maxime des Handelnden , kommen nicht mit in

die Erklärung , da sie bey der Tugend , wie Moral

und Religion sie betrachten , nicht hinweg bleiben dür¬

fen. Indessen ist das Besorgniß ohne Grund , als wä¬

re die gesellschaftliche Tugend für Religion

und Sittenlehrc gefährlich . Sie würde es dann seyn ,

wenn gesellschaftli che und moralische Tu¬

gend gegen einander in Widerspruch stünden .

Aber nichts weniger , als dieses . Zwar , nach dem

Endzwecke des Gesetzgebers ist die erste , wo er

auch nur diese erhält , zureichend ; doch wird die

zweyte dadurch nicht ausg - sch losse n, sondern da¬

bey sogar vorausgesetzet . Denn eine weise Gesetzge¬

bung wird stets darnach streben , die G e s ell sch a fks -

Tuge nd überall vorzüglich auf die moralische zu

gründen i ) ; ist es gleich aus Unzulänglichkeit

der in ihrer Gewalt liegenden Mittel nicht möglich ,

zu erkennen , ob jeder Handelnde seinegesell -

fchaft lichc Tugend in der Ausübung ebenfalls

auf Sittlichkeit gründe . Zufrieden also , wie
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Kant Mit scharfsinniger Unterscheidung spricht :

Bürger von guten Sitten , wenn gleich nicht

durchaus sittlich gute Bürger zu haben , muß die

gesellschaftliche Leitung sich begnügen , auf das Äus¬

sere , gleichsam auf den Körper der Handlungen

allein zu sehe », und es dem aufklärenden Unterrichte

überlassen , den Geist der höheren Gesinnungen und in »

nerca Überzeugung mit der gesellschaftlichen Tugend

zu verbinden ,

ü) S< §. 6ö.

§- 75-

Die Aufmerksamkeit der Gesetzgebung in Ansehung

des sittlichen Zustandes läßt sich unter zwey

Gesichtspunkte zusammenziehen : i tens . Daß siegn te

Sitten durch die schicklichsten Mittel zu

bilden suche : skens . Daß sie sich bestrebe ,

alles dasjenige abzuschaffen , was diese

Mittel entkräften , und dem Fortgangs

guter Sitten entgegen stehen kann .

. 76 .

Die vorzüglichsten und wirksamsten Mittel zur

Erster Band P



Bildung der Sitten sind Religion , Erzie¬

hung , und Wissenschaften .

z. 77-

Unter diesen behauptet die Religion zuverläs¬

sig den ersten Platz . Sie ist das sanfteste Band der

bürgerlichen Gesellschaft ; sie unterrichtet durch ihre ver¬

ehr, »,gswürdigen Lehren im Guten ; sie muntert

durch Verheissungen zur Ausübung desselben auf ;

sie schrecket durch Drohungen von Übelthatcn ab, und

bewirket durch die Wiederkehr zur Tugend , die sie dem

Verbrecher einschärfet , und die Aussöhnung , die sie

dem Wiederkehrenden anbietet , die Besserung der La¬

sterhaften . Sie vermehret also die bestimmen¬

den sowohl als die abhaltenden Beweggrün¬

de , recht zu handeln , und unrecht zu unterlassen . Und

bey dem Mangel einer , ihre Wirkung bis auf die

thätige Bestimmung des Willens allgemein

sich erstreckenden Überzeugung von den Vorthei¬

len der gemeinschaftlichen Ordnung wür -

de die Gesetzgebung sich in unzählbaren Zöllen unbe¬

holfen finden , wenn die Religion ihr nicht wohlthu -

lig die Hände böte. Wohin das Auge des mensch¬

lichen Gesetzgebers , und darum auch die S tr s?
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fr des bürgerlichen Richkerstuhls nicht rei »

chen kann , ist der erhabene Grundsatz der Al ! gege n-

wark Gottes 2) , als eines Zeugen und N i ch-

ke r s aller , selbst der geheimsten Handlungen , das ein¬

zige Mittel Z) , bösen Unternehmungen Einhalt zu

thun . Die Erfahrung unterzeichnet auch i » der Aus¬

übung den Ausspruch Warburtons 4 ) - Daß

die Lehre von einem zukünftigen Leben ,

son Belohnungen und Strafen , jeder

bürgerlichen Gesellschaft unentbehrlich

j st Z) . Daher kann die öffentliche Verwaltung diesen

Leitriemen in ihren Händen nicht vernachlässigen , und

ihr Wunsch muß selbst nach Rousseaus Lehren )

darauf gerichtet seyn - Daß jeder Bürger im

Staate eine Religion habe 6) die ih n sei¬

ne Pflichten lieben mache ,

s) Lallt . Locist . I, . 4. cbsx . 8»

Z- 78-

Unter diesem Gesichtspunkte erscheinet also erklär »

te Freygeisterey , wie überhaupt jede absichtliche

Äusserung und Verbreitung von Sätzen , wel¬

che die g e se l l s ch a f t l i ch - O r d n u n g untergraben ,

als ein politisches Verbrechen , weil sie der

P s



öffentlichen Verwaltung ein auf alle übrigen einwirken¬

des Mittel , die allgemeine Folgeleistung zu erhalten ,

entreissel . Bacon und Montesquieu sind nie als

Verfolger verdächtig gewesen - Niemand , schreibt

der erste , läugnetGott , als die , denen dar¬

an li egt , daß keiner wäre ; s ) und der zweyte ;

b ) Au § derMeynung : Es sey kein Gott ,

fließt unfcreUnabhangigkeit , oderunsere

Empörung . Nach ihremAusspruche wird also derG o t -

teslaugner entweder einla sterhafier und zöge l-

loser , oder ein widerspenstiger , aufrühri -

fcher Bürger seyn. Setze man noch den Ausspruch

des über diesen Gegenstand gewiß unverdächtigen R o uff

seau hinzu , der dem Staate das Recht der Ver¬

bann u n g gegen einen Menschen ohne Religion ein¬

räumet , c) ni ch t zw ar als g eg en e in e n G o tk -

losen , aber als gegen einen Ung efelli -

gen , als gegen einen , der , die Gesetze wnd

die Gerechtigkeit aufrichtig zu lieben , un -

fahig i st. Es liegt folglich der Ruhe und Glückselig¬

keit des Staates daran , erklärte Freygeister

nicht zu dulden .

s) Lermooes sie.

b) Lspiit 6es ioix , I.. 24. cd. S,

c) Loriir. social , I. , 4. ck. 8,
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Aber Verschiedenheit in Religionsmei¬

nungen , wodurch von der herrschenden Reli¬

gion s l e h r e abgewichen wird , ist nicht Frey gei¬

stere n, ( 7) mit welcher sie nur die W u thderUn -

di ! ldsamkei t, (der FanatiSmusderJntole -

ranz ) vermengen kann . Der erste Ursprung der

Int 0 leranzist ungezweifelt in den Theokratien

zu suchen. Die Geschichte der Egypkier , wo der Orden

der Priester , die Geschichte des älteren Galliens , wo der

Drmdismus eine theokratischeAristokratie er¬

richtet hakte, die ältere Geschichte der Juden , der Kalife ,

des Lama von Thibet , des Dairi von Japan , wo die

Thevkratie die Gestaltder M 0 nar chre und des Despo «

1 i s m u s annahm , die Geschichte des Papstthums

in den mittleren Zeiten , als die Thiara ihre Ansprü¬

che bis zur Unterwürfigkeit der Kronen empor trieb ,

find darüber pragmatische Beweise . Wo die bürgerliche

und religiöse Gewalt sich in einer und derselben Per¬

son vereinigen , das heißt : wo der Begriff des Re¬

genten und des kirchlichen K e w al tkr a g e rs

der Gottheit in einander fliesten , ( 8) da hat je¬

des Gesetz den Karakter eines Glaubenssatzes ,

Md jeder Glaubenssatz den Karakter eines poliki -
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scher , Gesetzes . Dadurch wird jede politische Über¬

tretung Em p ö r u n g ge ge n die Gottheit ; und

jede Abweichung vou Glaubensmeinungen wird alsV e r,

rath gegen den Staat angesehen , oder geltend

gemacht - Nichts indessen ist einfacher und bestimmter ,

als die Grundsätze , welche über Religionsfrey -

heik und Duldung leiten sollen . Die öffentliche

Verwaltung wird von dem Grundsätze ausgehen -

Daß die Religion in der Leitung der bürger¬

lich e n G esel lschast unter keiner Beziehung Zweck ,

( y) sondern nur Mittel ist. Sie wird an diesen

Grundsatz den zweyten reihen : Daß dieses Mittel in

der Er gän z ung der in der pokitijchen Verwaltung

mangelnden ermunternden und abhaltenden

Beweggründe , und vorzüglich der letzteren be¬

steht- Diese Beweggründe aber bietet jede Religion an,

welche das Richlcramk der Gottheit ancrken -

riet . Also liegt die Aufnahme jeder Religion ,

( ro ) die für die Zukunft eine Belohnung der

Rcchkschaffenheit und Tugend , eine Strafe des La¬

sters lehret , in der Natur der bürgerlichen Verfas¬

sung ,



Zedoch die Religionen sind zugleich Lehr geb an -

de von Sätzen und Meinungen , deren Ein¬

wirkung auf die bürgerliche Gesellschaft keineswegs

aus den Augen gesetzct werden darf . Nicht , als stünde

der öffentlichen Verwaltung über Meinungen auf

irgend eine Art ein Recht oder eine Gewalt zu. Sie

kann nicht verordnen , diese Meinung an¬

zunehmen , oder nicht anzunehmen . Denn

es gebricht ihr zu einer solchen Verordnung an alle «

Mitteln , dieselbe Hand zuhaben ; selbst an M i k->

teln , nur um zu wissen , ob ihre Verordnung

befolget werde . Aber die Meinungen der Religion

können aufaussereHandlungcn einfliessen ; und

Handlungen in ihren Beziehungen auf die gesell¬

schaftliche Ordnung sind ein Gegenstand der bürger¬

lich e n A u f si ch k und Gewalt . Wofern nun diese

Meinungen , woraus das Lehrgebäude einer Religion

besteht , nicht von Erfüllung einer Bürgerpflicht

abhalten ; wofern sie also durch ihren Einfluß die bür¬

gerliche Ordnung nicht stören , so ist keine Ursache

vorhanden , den Anhängern solcher Meinungen , von

welcher Gattung diese auch seyn mögen , die unbe¬

schrankte Aufnahme in alle bürgerlichen

Rechte zu verweigern . Der gesellschaftliche Vertrag



kann hier ganz gegenseitig geschloffen,und erfüllet werden e

Genuß aller Rechte , gegen Leistung aller

Pflichten . Hindern die Meinungen einer Reli -

giouslehre Zwar die Erfüllung irgend einer Pflicht , je¬

doch einer solchen bloß , für welche die öffentliche

Verwaltung einen Ersatz annehmen kann , z . B. daS

Waffen tragen ; alsdann ist , wenn dieser Ersaß

von der öffentlichen Verwaltung angenommen wird ,

die den Gliedern einer solchen Religionsparthey ge¬

wahrte Rufnahme schon im eigenen Verstände Dul¬

dung : denn sie stehen gegen die bürgerliche Gesell¬

schaft in einem ungleichen Vertrage . Da sie gleich

anderen Bürgern nicht alle Pflichten er¬

füllen , können sie auch nicht alle Rechte

ansprechen . Aber , waren die Meinungen einer Re-

sigion von der Art , daß sie sogar von unersetzba¬

ren , und daher - unerläßlichen Pflichte » abwen -

den ; wie die Lehre der Ebioniten , die nach dem

Epiphanias das Arbeiten für sündhaft gehalten

haben sollen ; die Anhänger einer solchen Lehre kön¬

nen auch nicht einmal g ed uld e t werden . Der Staat

muß zu ihnen sprechen : „ Die Erfüllung der Bürger -

pflichten ist die Bedingung der Aufnahme in den

. .gesellschaftlichenVertrag ; ihr aber seyd » nvermö -

„g end , diese Bedingung auf irgend eine Art zu er-
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füllen . " Wenn man dieser Entwicklung folget , wird

man sich leicht überzeugen , daß die Staat sver -

waltung eigentlich keine religiöse , sondern bloß

eine politischeDuldung oder Nichkduldung

kennet , wobey nicht die Religion als Religion in

Betrachtung kommt , sondern als ein System von

Meinungen , die ihrer Folgen wegen duld¬

bar oder nicht duldbar sind ; unter welchem Ge¬

sichtspunkte dann auch eine philosophische Sekte ,

der Stoiker z. B. , wegen ihrer Meinung über die

Selbsitentleibnng , nicht geduldet werden k ö n n-

te ; oder wie man den Orden nicht geduldet hak ,

der beschuldiget ward , durch Lehren und Schriften

den Dolch fanatischer Ungeheuer gegen das Leben der

Fürsten geschärft ! zu haben .

§ 8i .

Aus der engen , untrennbaren Verbindung der Re¬

ligion mit der zeitlichen Glückseligkeit der Bürger ,

und mit der gemeinschaftlichen Sicherheit ,

wird die Verbindlichkeit ( i, ) und das Recht

der Gesetzgebung abgeleitet , ihre Sorgfalt s ) auf den

Unterricht des Volkes in Religionspflichten

zu erstrecken , l>) den Mißbrauchen in der Religion
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zu wehren , uiid c) über die äussere Ordnung

der Religionsübungen undFeperlichkcitcn

zu wachen .

§. 82.

Dem Unterrichte in den Pflichten der Re¬

ligion hat der Staat überall eine zweckmässige Rich¬

tung zu geben : itens damit er der gesellschaftlichen

Ordnung in keinem Stücke widerstrebe : 2tens da¬

mit er zur Erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung

,m ilwirke . ( 12 ) Dieser Unterricht , auf dem offenen

Lande besonders , ist darum der größten Aufmerk¬

samkeit würdig , weil bey dem Landvolke die Lehre der

Religion meistens die Stelle der Sittenlehre vertritt ,

und gleichsam das einzige ist , was auf die Denkungs -

srt desselben eine « wirksamen Eindruck machet. . Das er,

ste , worauf die Vorsorge der öffentlichen Verwaltung

in dieser Absicht gerichtet werden muß , sind zur ei »

chcnde lind gebildete Seelsorger , ( tz )

8. LZ.

Zureichend werden sie seyn , wenn die Psarr -

bezirke nicht zugr 0 ß ( 14 ) ansgemessen werden . Die
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Volksmenge , welche der Pfarrer zu besorgen hak ,

die Grösse und Beschaffenheit der Zandstre -

cke , auf die seine Amtsverrichtungen sich verbreiten

müssen . geben zur Aus m e ssu n g der Pfarrbczirke den

Maaßstab , größkentheils in einem zusaMmcngeftH -

Leu, wechselseitig umgekehrt einwirkenden Verhältnisse ,

so, daß eine gewisse Volksmenge aufeiner klei -

neren Strecke vertheilet , einer zwar kleineren

Volksmenge , die aber auf einer grösseren

Strecke zerstreuet ist , daß eine grössere Strr '

cke Flach landes einem kleineren GebirgS -

lande , also auch eine kleinere Volksmenge

im Gebirge einer grösseren im Flachlande

gleich zu halten sind. Bey zu grossen Pfarrbezirken

ist ein zweyfacher Nachtheil unvermeidlich . Der Pfar »

rer kann weder zu dem Unterrichte des Volkes , noch

zu den übrigen Rcligionshandlungen , die ihm sein

Amt auferleget , zureichen : und dem Volke selbst

ist die Entfernung , besonders zur Winterszeit , oft

ein scheinbarer Verwand , oft eine gegründete Ursache ,

- Gottesdienst und Unterricht zu verabsäumen . Die¬

se Betrachtung ist im gewissen Masse auf alle Länder ,

die dem Christenlhnme zugethan sind , aber vorzüglich

auf katholi fch e anwendbar , wo die Religionsübung

und Aüsfprndung der Sakramente die Versammlung
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der Gemeinde um ihren Seelsorger , und wieder den

Besuch des Seelsorgers bey einzelnen Eingepfarrten zur

wesentlichen Pflicht machen . Da es nicht wohl möglich

ist , jedem kleinen Dorfe seinen eigenen Pfarrer zu ge¬

hen , so soll wenigstens der zeitliche Nutzen der Seel¬

sorger der geistlichen Bestimmung stets unter¬

geordnet bleiben .

§ 84 .

Religion und Staat können nur dann sich ge¬

bildete Seelsorgern ) verheißen , wann der junge

Klerus in zweckmässigen und gleichförmi¬

gen Grundsätzen zu seinem Berufe her¬

anwächst ; aber der gebildete Mann auch hin¬

längliche Beweggründe , einem so, mühevollen .

Amte sich zu weihen , findet .

s) S- §. s->

§. 8L.

Die Zweckmässigkei ! der Grundsätze , worin

der Klerus heranwachsen soll , liegt ganz in seiner

künftigen Bestimmung zur Seelsorge . Er

soll bey der Gemeinde , der er vorstehen wird , wie
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für die Lehren und Gebote der Religion Vereh¬

rung , in gleichem Masse auch B ärger gest lw

nun gen und ehrerbietige Folgsamkeit ge¬

gen die Gesetze durch Unterricht und Beyspiel ein¬

flößen . Die Bildung des jungen Klerus muß daher

Nach dieser Absicht hin gerichtet , die Gleich¬

förmigkeit aber , und was für die allgemeine

Ordnung von der äussersten Wichtigkeit ist , die Zu¬

verlässigkeit einer solchen zweckmässigen und

gleichförmigen Bildung läßt allein sich von Häuser »

erwarten , worin der junge Bürger , der sich dem

geistlichen Stande widmet , ohne Ausnahme , nach einem

von dem Staate festgesetzten Plan e Unterricht

und Gesinnungen empfängt , und nicht weniger zum B ü r-

ger als Priester herangezogen wird . Die Einsicht

der Zeit hat alle Einwendungen gegen das Recht des

Staates über die Priesterschaft von selbst zum Schwei¬

gen gebracht . So bald es entschieden ist, daß die Serl -

sorge auf die gemeinschaftliche Ordnung Einfluß neh¬

men kann , nehmen soll , tritt der Seelsorger in die

Klasse der Staatsbeamten über . Dieser Übergang gibt

seinem Stande eine politische Wichtigkeit , unter¬

wirft ihn aber , gleich andern Beamten , der allgemeinen

Leitung . Oder , gewänne das Amt des Seelsorgers ,

auch in Rücksicht auf feine geistlichenAmkspflichtes
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Labey , wenn er in der b ü r g e rl i ch e n Verfassung

sich ohne Beziehung , ohne Haltung , bloß als ein

«„ verbundenes Nebenwerk hingestellet fände t

§. 86.

So lange das Amt einer Seelsorge Gegenstand

der Bewerbung seyn wird , seyn soll , werden da¬

bey die nämlichen Beweggründe a) wirken , w,e

bey jedem anderen Amte , bey der Wahl eines jeden

Standes : Unterhalt , Aussicht und Achtung .

L) S. §- L4-

§. 87-

Ein zu sparsam zugetheilter Unterhalt

wird natürlich fähige Männer von Ämtern entfer¬

nen , welche nach ihrem vielfachen Einflüsse nur mrt

fähigen Männern besetzet seyn sollten . Die Ein¬

künfte der Pfarrer bestehen entweder in Geld , m

angewiesenen Grundstücken , in Zehenke » , oder

in zugewiesenen Abgaben . Schon die Sorgen ei-

«er Landwirthschaft an sich selbst werden den Seelsor¬

ger zu sehr zerstreuen , ( >F) und ihm zu viel von einer

Zeit rauben , die seinem Berufe , dem Unterrichte und
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chem Lesen angehört . Und wie unziemlich ist sonst für

einen Mann , dessen Handlungen seiner Gemeinde Bey¬

spiel werden sollen , eine Art von Einkünften , zu de¬

ren Einbringung er , beynahe Korn wuchern gleich ,

auf höheren Kor » preis zu speku. iren , in die La¬

ge gcsetzet ist. Auch Abgaben und Entrichtun¬

gen , unter welcher Benennung ihm solche bey seiner

Gemeinde zugewiesen seyn mögen , wenn sie gleich nicht

mit Strenge , sondern nur mit Genauigkeit einge¬

fordert werden , machen den Hirten in den Augen der

Heerde verhaßt . Man beschuldiget ihn einer gefühllosen

Härte , und alle Lehren der Menschenliebe sind dann

in seinem Munde kraftlos . Laßt er im Gegentheile sich

nachsehend finden , so läuft er Gefahr , den größ¬

ten Theil seiner Einkünfte zu verlieren . Reine ( lA )

Geldeinkünfte sind also für den Unterhalt der Pfar¬

rer die schicklichsten ; und diese müssen keineswegs nach

einer kargen Berechnung des nothwendigsten Be¬

dürfnisses ausgemeffs », sondern zureichend seyn ;

zureichend , nicht bloß um dem Pfarrer ein von Unter -

haltuygSsorgen freyes Leben zu versichern , sondern ihn

4irch indem äusseren Amtsanstande zu be.

Häupten , worauf bey dem Volke immer ein Theil

der Achtung mit beruhet . ( iA Auch bis dahin sollen

- ie Einkünfte zureichen , um den Pfarrer in Stand
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zu setzen , dm- ch Werke der W ohlth aki gke i t bM

derlichcn Beystand zu geben , und die Lehre der Lie¬

be durch Handlungen als Beyspiele zu unterstützen .

Der Staat kannmm die Mittel znrBestreitung dieser Ein¬

künfte nicht verlegen seyn. An sich wäre dazu kein neuer

Aufwand , sondern bloß eine eben massigere Ver¬

seilung der überreichen Pfründen und Pfarreinkünf -

1e erfordert . Denn es ist bekannt , daß wohl meistens

diejenigen Pfründen , die ohne Seelsorge sind ,

die stärksten Einkünfte gemessen ; daß , da manche Pfar¬

rer nicht einmal ihren dürftigen Unterhalt haben ,

andere hingegen übermassige Einkünfte besitzen.

Für beyde kann es zureichen , wenn , wo au einem

Orte Überfluß ist , abgenommen , und an dem

anderen der Nothwendigkeit zugeleget wird .

§. 88.

Ich führe nur die Gleichstellung zwischen dem Am¬

te des Pfarrers und anderen Ämtern im gemeinen We¬

sen weiter aus , wenn ich für den ersteren eine A u s°

ficht u) zur Verbesserung seiner Umstände , als

Antrieb und Ermunterung , und in der Folge als B e-

löhnung feines mit Eißst und Auszeichnung bekleidetest

Amtes nothwendig halte . Diejenigen haben über dke



Triebwerk! . ' menschlicher Handlungen nie Beobachtun¬

gen gemacht , die sich überreden können , daß ohne H o ff -

ii n n g irgend eine Thätigkeit sich rege erhalten , das

ist : daß , der sich bereits am Ziele sieht , noch erst

zu lauistt bemühen werde . Der einfachste Plan ,

Seelsorgern eine ermunternde Aussicht zu eröff¬

nen , rvürdefeyn : wenn das Einkommen der Pfarr¬

ämter nach einer dreyfachen Klaffe bestimmt , und

dieVorrückung in eine offen gewordene höhere Klas¬

se bloß nach dem Dienst alter festgesetzet wäre , so¬

bald dem , an welchem die Vsrrückung hält , über sei¬

ne Pflichten nie eine ämtliche Erinnerung gemacht wor¬

den. Die wertere Beförderung zu Decha n-

teyen , Kanon ; taten , K i rch e u w ü rd e n uiid

Bißkhümern bliebe verhaitnißmaffig dem ausge -

zeichneierenVerdienstebey der Seelsorge , wel¬

ches der Erfolg und die Äußerung der öffentlichen Mei¬

nung nie zweifelhaft laßen , vorbehalten . Wofern der

Verwirklichung dieses Planes Patronaks -

rechte und Verfassung derDomstifte hier oder

da im Wege stehen , so beweiset dieses nichts gegen

die Nützlichkeit desselben . Es beweiset nur , daß die

öffentliche Verwaltung sich die Gelegenheiten nicht soll

entgehen lassen , wo sie, ohne gleichwohl durch gewalt¬

same Mittel Rechte zu vereiteln , die unter dem Schutz- '

Ersivr Band . ^
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der Gesetze erworben worden , die Hindernisse eines

nützlichen Planes nach und nach vermindern kann.

») S. §. 26.

§. 89-

Es wird genug sey», darauf zu deuten , - aß auch

eine beruhigende Aus st eh r in die Zurunit ,

wann A l t er und Gcbrech l i chkei t dem Amte der

Seclsyrgc vorzustehen , nicht mehr erlauben , unter die

Gründe der Berufswahl mikgehören ; daß also

auch im Gegentheile , eine Aussicht , die am Ende einer

mühvollen Laufbahn Verlassenheit , oder was un¬

gefähr der Verlassenheit gleich kommt , einen auf das

kärglich sie Bedürfniß des Lebens berechneten G e-

halt zeiget , abschrecken muß. Bey der Unmöglichkeit ,

zedem abgelebten Pfarrer erneu verhältnißmäffigen

Ruhegehalt zu geben , bietet die Ehelosigkeit der

Klerisey in den katholischen Landern den Vortheil an ,

die Pflicht der Versorgung gegen diese verdienten Be¬

amten in wohl eingerichteten Yrcsbyteraten oder

sogenannten Ein erike nh au fern abzutragen .
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§. 96-

Bon der Achtung , 3) die einem sowohl in Be¬

ziehung anf die Kirche als den Staat so wichtigen

Amte versichert werden soll , will ich ebenfalls nur ein

Wort hinzusetzen . Der Einfluß anfdie bürgerliche Glück¬

seligkeit soll billig den Rang in der bürgerlichen Ge¬

sellschaft entscheiden . Dadurch wird der Pfarrer natür ,

lich über die Besitzer der sogenannten einfachen

Pfründen zu stehen kommen , die in der Kirche und

in dem Staate ohne Nutzen wie ohne Zweck , höch¬

stens nur als eine Verzierung , stets als Nebcnwerk

angesehen werden können . So bald zureichender Un¬

terhalt . Rang , Aussichk zur Verbesserung sei¬

ner Umstände , Aussicht zur Beförderung und in

ein versorgtes Alter , mit dem Amte der Seelsorge

verbunden sind,so wird angeschicktenMitwerbern

um dasselbe nie Abgang zu besorgen seyn. Unter diesen

Mitwerbern muß dann die Wahl durch vorgeschrie¬

bene Prüfung , ohne andere Rücksicht , als den

Vorzug der Fähigkeit ( ig ) und Sitten bestimmt

werden .

») S. §. Kch

Ä 2
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4. AI.

Es läßt sich erwarten , daß ein wohl geleite¬

ter Relig ro ns - U nlerri ch k, und die vorsich¬

tige Besetzung der Pfarren mit zweckmässig gebil¬

deten Priestern von selbst Mißbräuchen größten «

theils den Eingang in die Religion wehren wird . Gleich¬

wohl darf die öffentliche Aufsicht die Sorgfalt nicht

aus den Augen verlieren , überhaupt alles , was einen

so wichtigen Gegenstand in der Meinung des Volkes

abwürdigen könnte , zu hindern , oder abzustellen «

Der Aberglaube , diese Entweihung der Vernunft ,

dieser schändliche Mißbrauch der Religion und des

heiligsten Zutrauens , untergrabt auf einem ander » We¬

ge als die Freygcisterey , aber gleich mächtig die

Religion ; oder vielmehr : der Aberglaube führet

zunächst , und desto schneller , desto allgemeiner Frey¬

geisterey herbey , je häufiger und gröber die Trugkünste

find , durch die er zu wirken suchet. Denn , da der

Aberglaube seine Irrthümer und Übungen unter dem

Namen der Religion selbst aufdringt , und sie da¬

durch mit dieser v e r n ä m l i ch e t , so ist es natürlich ,

daß bey dem wahrgenommenen Betrüge auch die Ver¬

achtung beyde nicht trennet , und mit dem Aber¬

glauben zugleich die Religion weggeworfen wird .



Die Völker Italiens ? s ) , deren Leichtgläubigkeit zu un¬

terjochen , der Aberglaube alle Künste erschöpfet zuhaben
schien , können Regierungen Beweis und Warnung seyn.
wie rciffend und unaufhaltbar der Übergang vom Aber¬

glauben zum Unglauben ist. Die Ereignungen unserer
Zeiten liefern da § unlaugbarste Beyspiel , daß die reli¬

giöse wie die politische Unterdrückung bey dem ersten

Anstösse in Zügcllosigkcit und Anarchie überspringt .
Wenn daher Verbreitung des Unglaubens
als ein politisches Verbrechen anzusehen ist , so hat
d«e össentllche Verwaltung gleiche Eirunde der

Strenge gegen Verbreitung des Aber¬

glaubens , worin sie stets in dem Verhältnisse sich
unerbittlicher zu zeigen , aufgefordert findet , in wel¬
chem der Standort desjenigen , der dabey handelt ,
oder Nachsicht zeiget , Zutrauen einfiössen , und der
Sache Ansehen geben kann. Der Skufengang der Hier -
arcNic stellet hier die Dechant » ' zu Aufsehern ihrer
Bezake , die Bischöfe zu Aufsehern ihrer Sprengel .
Aber es wird nicht überflüssig seyn , der politischen Ma -

gij - ralnr die Mi taufficht gegen diejenigen zu über¬

tragen , welche abergläubische Lehren und

Übungen einzuführen , oder zu verbreiten suchen.
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§. 92.

Gleiche Gründe empfehlen auch der Sorgfalt der

öffentlichen Verwaltung , durch die kleineren , so mannig¬

faltig verkleideten Schleicht » n sie W>) , welche nicht

stlten unter der Benennung und Beschönigung piarum

jrauöum ( frommer Trug tun sie ) Eingang oder

Duldung gefunden haben , die Wirkung der wesentli¬

chen Religionslehre nicht schwachen , die verrhrungs -

würdigen Neiigivnsühungrn nicht cn ! stcllenzu lassen.

YZ.

Aber , wie nichts der Religion vor dem Volke meh¬

rere Verehrung erwirbt , nichts ihren Lehrern grösseren

Nachdruck gibt , als wenn der äussere Wandel

derjenigen , welche sich dem Altare nähern , von der ei¬

genen inneren Überzeugung den Beweis ableget , und

ihre Handlungen gleich ihrem Munde unterrichten : so

setzet die Religion auch nichts so sehr herab , entkräftet

nichts ihr Ansehen so sehr, als Widerspruch derWorte und

des Wandels bey dem Klerus . Die sogenannte D i s«

ziplin - er Klerisey ist also ein wesentliches

Stück der Aufsicht , welche die Regierungen der Reli¬

gion ss ) schuldig sind.
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§- 94-

Zu dieser ^Aufsicht gehöre ! nicht' weniger , daß bey

den Geprängen und Feyerlich reiten u) , wel¬

che den äusseren R e l üg i o n s d i e n st ausmachen , A n-

siand und Ordnung herrsche . Die Wachsamkeit

wird h' cr nicht ohne Nachtheil verabsäumet : und wenn

die Gesetzgebung es für Nichtig hält , den Geprängen

ihrer öffentlichen Verhandlung durch Anstand und

Ordnung Ansehen zu geben , so kann sie die Noch -

wendigkeit eines gleichen Schutzes für die ehrwürdi¬

gen Gepränge der Religion unmöglich verkennen . Die

öffentliche Aufsicht wache daher , damit die Religions -

iOnagen von Niemanden ge störet , und alles , was

-dieselöcn unterbrechen könnte , eniferuct werde .

Aus dieser Wachsamkeit fliesten die Verordnungen von

der anständigen Begehung der Feyertage , von

B esch r a n kn n g en d es öffentlichen Verkau¬

fes an diesen Tagen , die Verbots , vor oder wäh¬

rend des Religionsdiensteö Gasthäuser und Sche n-

ken offen zu halten , in denselben spielen , tan¬

zen , oder sonst lärmen zu lasten . Dicft Verbote

sind mehr oder weniger streng , auch in manchem Startte

bis zur Einstellung aller öffentlichen Ergvzlichkeilen , bis

zum jüdischen Sabbathe übertrieben . In man-
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chen Lander » sind als eine Nachahmung der alten Kir -

chcnzucht Kirchenaufscher bestellet , welche diejeni¬

gen , so sich in den Bethausern unehrerbictig betragen ,

öffentlich abmahnen , oder hinaus gehen heissen. Da

die Klcrisey zur Haudhabung der äusseren Ordnung

keine Zwang macht hak, so kommt hier der welt¬

liche Arm , wo es nöthig ist , durch seine Zwangs¬

mittel zu Hilfe , und hält die Störcr der Ordnung

durch Z ucht und Strafen von Muthwillen und

Unanständigkeit ab.

») S» §- 8>-

§- 9I .

Nach der Religion hat die Erziehung -a) auf

die Sitten ungezweifrlt den größten Einfluß . Zwar

ist die' Erziehung -der Kinder , die eigene Pflicht der

Ältern und Familien : aber indem Kinde wird

nicht nur dem Privathause ein Sohn , eine

Tochter , auch dem gemeinen Wesen wird ein Bür¬

ger , wird eine B ür g e r i n n erzogen . Die Erzie¬

hung kann also dem Staate nicht bis dahin gleich -

gültig ftyn , daß ß- , von der Gesetzgebung unbesorgt ,

bloß der P rivatwillkühr und P rivateinsicht

überlassen Werde. Die Gesetze der Erziehung sind
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sach der wichtige » Bemerkung Montesguieus ,

die ersten , denen der künftige Bürger unterwor¬

fen wird . Die öffentliche Verwaltung Arbeitet daher

vergebens , wenn die erste Richtung , die der Wil¬

le und die Fähigkeiten der Jugend erhalten , verschie¬

den von derjenigen läuft , welche die Gesetze dem reiferen

Alter geben sollen . Zwey Linien , die nach einet anfangs

such un wahrgenommenen schiefen Richtung gezogen

werden , können nie wieder in einen Punkt zusam¬

mentreffen . Die Entfernung wird desto starker , je mehr

die Linien sich verlängern . Dennoch sind beynahe

in allen heutigen Staaten Vorschriften abgängig , wel¬

che die Erziehung des einzelnen Bürgers mildem

Plane dssgemei » e n Wese ns und der ö ffe nt »

lichen Gesetze in Verbindung und Überein¬

stimmung bringen 2̂ -). Es wäre nützlich , es wäre

nothwendig , auf die Mannigfaltigkeit der bürger¬

lichen Bestimmungen gerichtete Erziehungs -

xlaye , dergleichen verschiedene Schriftsteller versuchet

haben , zu entwerfen , woruach Ältern ihre Kinder zu

erziehen , verpflichtet würden . Und dieser Theil

der öffentlichen Sorgfalt ist ohne Zweifel nicht zu un¬

wichtig , um seine eigene Magistrat ur zu ha¬
ben 2,4 ) , wozu Männer von geprüfter Rechtschaffcnheit
und Erfahrung gewahlek , und durch beygelegtes An -
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sehen in den Augen des Volkes ehrwürdig gemacht

werden müßten . Man könnte sie Aufseher der Er¬

ziehung nA nennen , unter deren mehrere drr Bezrr -

ke zur Aufsicht vertheilet wurden . Die öffentlichen

Schulen könnten die Verrichtungen dieses Amtes er¬

leichtern , wenn jeder Bürger seine Kinder ordentlich

zur Schule zu senden , verbunden wäre , und die Aufsicht

über die Schulen sich mit der Aufsicht über dre Er¬

ziehung vereinbarte . Solche Erzieh u,gs -

plane für beyde Geschlechter 2/ ) und crne

zur Befolgung derselben bestellte Magistratur h-e--

ken dann das Mittel zwischen der allgemeinen

öffentlichen L ) m,d der nur sich überlassenen

Privakerziehnng , wodurch den Nachtheilen von

beyden ausgswichen , aber ihre Vortheile gl-ckl-ch ver¬

einbaret werden könnten .

s) §. ?6.

§. c-6-

Ist es von Seite der Ältern Pflicht , ihren Kin¬

dern die gehörige Erziehung zu geben , so hätte die Wa-

gistratur der Erziehung darüber zu wachen , damit die¬

se Pflicht nach dem Zwecke des allgemeinen Erzreh . ungS-

planes erfüllet werde . Die nachlässigen Ältern



muffen zur Erfüllung derselben durch Zwangsmistel an¬

gehalten , lasterhaften aber ihre Kinder abgenom¬

men , jedoch ein Theil ihres Vermögens zur Erziehung

festgesetzt werden , d a m i t d a s L a st e r ni ch t d a s

rn anchein willkoinmene Mittelwerde , sich

einer mühsamen und Aufwand fordernden

Pflicht zu entziehen , welch er wohl ges ^tke -

te Altern unterworfen sind . ( 2? )

§. 97.

Bey Kindern aber , die keine Ältern , keine

vermö glichen Verwandte (2^, ) haben , oder

eigenes Vermögen nicht besitzen ; bey Kindern ,

denen ihre Ältern der Jahre , der Mitteklosig -

kei t wegen , selbst Erziehung z» geben , nicht fähig

sind ; bey denen , zu welchen sich, wie bey ab gesetz -

l e n Kindern , niemand bekennet , muß der Staat

an die Stelle der Ältern treten , und für dre Erziehung

besorgt seyn. Verordnungen , wodurch Grundobrig «

keilen aufgetragen wird , Kinder von her um-

sch we i fcn d e n Ältern , oder v erlasse ne Kinder ,

dir ihre Altern nicht kennen , auf ihre Kosten zu

erziehen ; Verordnungen , welche die Unterbringung der

O - - n g e G e M c i u. d e n, im deren Bezirke ,



oder HauSeigenthümer » , unter deren Dach¬

traufe Kinder hingelegt werden , zur Pflicht machen ;

Verordnungen , welche den H a n d w er k s i n n u n-

gen ätternlosc Kinder in die Lehre zu nehmen , befeh¬

len , sind zwar ein Beweis , daß man die No th we n-

digkeit und Pflicht dieser Vorsorge erkennet : sind

aber bey weitem unzureichend , solche zu erfüllen .

Dazu sind Erziehungsanstalten nothwendig ,

die nach Verschiedenheit der Absicht und Volks - ,

klaffen Akademien , Findlings - und Wai¬

senhäuser genennet werden .

§. 98 .

Der ursprünglichen Bestimmung nach waren die

sogenannten Akademien , Kollegien , Pensio¬

nate und ähnliche Stiftungen für beyde Geschlechter

Waisenhäuser , wo die Kinder der höheren

Stände , die entweder ältern los , oder deren Al¬

tern nicht vermögend genug sind , ihren Kindern

eine angemessene Erziehung zugeben , auf Kosten

des gemeinen Wesens erzogen werden sollten . Nach

der Hand sah man , daß diesen Kosten ein Beytrag

verschafft werden könnte , wenn auch gegen Bezah¬

lung Kinder darin aufgenommen würden . Und dieses



ward zugleich für diejenigen eis nützlich angebskenesHilfs -

rnitkel , welchen Geschäfte , Entfernung / oder ähn¬

liche Hindernisse die häusliche Erziehung und Bil¬

dung ihrer Kinder erschwerten . Zuletzt fand die Häus¬

lich keil der Familien und die Gemächlichkeit

der Ältern ihre Rechnung dabey , sich die Erziehung der

Kinder weniger kostbar zu machen , oder sich der

Aufsicht darüber ganz zu entlade n. In manchem

katholischen Staate ward , und wird noch , beynahe

der ganze Adel beyder Geschlechter , in Akade¬

mien und Pensionaten unter der Aufsicht von O r-

dcnsmänkiern und Nonnen erzogen . Unter dem

Vormunde , die Zöglinge nicht aus dem Gesichte zu

lassen , legte man es endlich darauf au , daß die für

die m än nl i ch e I ug e n d bestimmten Häuser eige¬

ne Lehrer und ordentlicheStudien erhielten .

So wurden sie zugleich hoheSchulen für - den Adel,

und die Erziehungsanstalt änderte sich nach

Zweck und Gestalt größtentheils in eine Unterrichts «

anstalt um. Es ist für den Staat von äusserster

Wichtigkeit , diese Häuser überhaupt zu ihrer ersten

Absicht wieder zurück zu führen , oder wenigstens
den Unterricht der Jugend , die darin aufwächst , nicht

von dem öffentlichen Unterrichte abzusondern . Es

ist hier weder der Ort , noch meine Absicht , umstand -



3Z4

iich darauf einzugehen / wie sehr jede Atl Von g e-

ine i n sch a f; l i ch e r Erziehung , selbst die überdachke -

sten Pi «ne und die vortrefflickste Ausführung voraus¬

gesetzt/ in Ansehung Her Bildung des V e r st a n dc s, des

Herzens und der G e st n n u n g e n der gut ge¬

leite t cn b esond e re n, oder P r i v a l er z i e h u n g

nachstehet . Ich würde nur Wiederholen , was ich

und andere vor mir bereits oft gesagt haben . Über fol¬

gende Betrachtungen sind vielleicht nie gemacht worden t

Daß die öffentlichen Schulen an ihrem Zutrauen ver¬

lieren muffen , wen » sie von der adelichen Jugend mi-

besucht , gewissermaffen nur für dieunteren K l a s-

sen des Volkes bestimmt zu seyn scheinen ; daß der

Adel , wenn bey dem öffentlichen Unterrichte der Sohn

des Ministers sich nicht selten von dem Sohne einesWcrk -

maimes verdunkelt sahe, zu mehrerer Verwendung an -

geeifert ; daß bey einem gemeinschaftlich ertheilten ,

gemeinschaftlich erhaltenen Unterrichte zwischen dem

Adel und den übrigen Klaffen kein solcher Abgrund be¬

stehen würde , welcher Bürger eines und desselben Staa¬

tes so sehr von einander entfernt , und sie un¬

ter sich gleichsam zu Fremdlingen «nacht. Die Jugend

ist zur Vertraulichkeit geneigt , ihr Herz steht den Ein¬

drücken der Freundschaft offen ; der Erbsohn eines Füe -

sienthums würde den fähigen , gesitteten Bürgersssh »



als Jüngling und Schulgenoffe lieb gewinnen , und

ihn auch als Mann schätzen und unterstützen . Die Um¬

stände und Ereignisse des Augenblicks machen es jedem

wohlmeinenden Schriftsteller zur Wicht , sich die Ge¬

legenheit nirgend entgehen zu lassen, wo die Regierrm -

gen erinnert werden können , daß sie den verschiedenen

Bürgerklassen nicht zu viele Annäherungspunkte geben ,
die wechselseitige Einkracht derselben nicht durch zu vie.

le Faden m. -ker sich verbinden und befestigen können .

§- 99-

Die Fiitdelhauser a) sind öfters zugleich wirk-

Kche Waisenhäuser : aber die eigene Bedeutung
des Wortes § i ndelhaus bezeichnet nur den S r k,
wo Kinder abgeleget , und, gleichsam dvm- Staa¬
te zu erziehen , übergeb e n werden . Sie sind also der

erste Rettnngsork für unglückliche Früchte der

Schwachheit , der Ausschweifung und des
Elendes . Eine solche Anstalt an sich selbst ist ganz
nicht kostbar : sie fordert mehr nicht , als ein in einer
unbe suchteren Straffe dazu gewidmetes Haus
von wenigen Zimmern , eines oder zwey Weiber an
der Winde , bestellt die Kinder aufzunehmen , eine

Wehmutter , die abgelegten Kinder zu besichl i-
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gen , einige Säugammen , um sie für den Augen¬

blick zn stillen , einen S ch reiber , sie in das Pro¬

tokoll ( Z») einzutragen . Aber soll diese wohlthätige

Einrichtung wahren Nutzen schaffen , so muß die Auf¬

nahme darin leicht und unentgeltlich seyn-

Keine Förmlichkeit , keine Umwe g e, keine E m»

pfehlung müssen geordert werden . Die verlas¬

sensten Kinder haben immer den nächsten Anspruch

auf die öffentliche Vorsorge ; und diejenigen , für wel¬

che auch Niemand den Aufwand eines Wortes

Macht, sind die verlassensten . Alle Unterscheidung

also , alle Nachforschung , ob es ein eheliches

oder uneheliches Kind , das Kind vermögen¬

der oder u nv ermö g e nd er Ältern sey, muß ent¬

fernet werden . Weil es andiese « Ort gebracht wird ,

so ist es ein Kind der Dürftigkeit oder Ver¬

ladung : d«s soll seine kräftigste , seine einzige

Empfehlung seyn.

») S. §. 97.

z. roo .

Und ich besorge weder , daß die unbeschränkte

Leichtigkeit der Aufnahme die Ausschweifung ver-

Zrössern , noch daß der Staat durch zuhärrfigabge -
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legte Kind er zu sehr werde beschweret wer -
d e n. Die Ausschweifung denket nie. Kinder zu zeugen ;
und es enthält einen offenbaren Widerspruch , den a b»

haltenden oder bestimmenden Beweggrund
einer Handlung davon herzuleiten , woran bey der

Handlung selbst nicht gedacht wird . Das Mäd¬

chen , das noch so viel über sich gewinnt , um in deut

Augenblicke der gereizten Leidenschaft den Folgen
nachzudenken , welche ihre Verirrung begleiten können ,
braucht keine andere Zurückhaltung . Wo also an Kin¬
der vorgebucht wird , unterbleibt , wenigstens in den

meisten Fällen , die Ausschweifung . Aber dieSchwach -
heit hak »«verwahrteAugenblicke ; dieVerführung
weiß den Blick von der Aussicht in die Zukunft abzu¬
kehren ; die Überlegung schweigt . Die Kinder , welche
dann geboren werden , sind unerwartete , sind wider

Wunsch und Absicht eintreffende Folgen , für deren Er¬
haltung die Menschlichkeit immer das Work führet ,
und denen ihre Schuldlo sigkeit an der Vcrge -
hung der Ältern ein Recht auf den öffentlichen Schutz
gründet ,

§. lOt ;

Der Staat ist diesen Schutz um desto mehr e ß e-
Ersier Band , A



2 ) 8

licheir Kinder » schuldig , Welche von ihre » Attr « ver¬

lasse « Werde». Man erkennet die Festigkeit des Ban¬

des , daS die versorgende Natur zwischen Alter » und

Kindern geknLpfet hat , nicht genug , wen » man glaubt .

Klier » würden die ihnen durch solche Häuser angebote¬

ne Gelegenheit , ihrer Kinder los zu werde », mit so

vieler Begierde ergreifen . Die Erfahrungen sind viel¬

mehr häufig , beynahe täglich . wo die dürftigste », oft

selbst die lasterhafteste « Menschen , nur durch den stark -

sten Zwang dahin gebracht werde » müssen , ihreZin -

der von sich zn lassen . Auf jeden Fall sind die ehe li¬

chen Kinder , denen das Finbelhaus Zu Nutzen

kommen soll , entweder von dürftigen Menschen , wel¬

che, indem sie die Kinder von sich lassen. Mit widerstre¬

bendem Gefühls nur der Nothwendigkeit weichen : in

diesem Falle sind es die Ältern , denen die öffentli¬

che Vorsorge Beystand schuldig ist : oder es sind Kin¬

der bösgesi unter , leichtsinniger , Kinder s o l->

cher Ältern , die froh sind , die Pflicht der Erzie¬

hung von sich. zu walzen : in diesem Falle sind es die

Kinder , welchen der Staat seinen Schutz schuldig

ist. Er ist diese Sorgfalt sogar sich selbst schuldig ,

damit aus verwahrlosten Kindern nicht lasterhafte

Männer heranwachsen , in welchen er einst Feinde der

gemeinschaftlichen Sicherheit zu bestrafen haben würde .
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§. 162 .

Von dieser letzteren Betrachtung geleitet wird matt

einsehen : die öffentliche Vorsorge habe damit noch

nicht genug gethan , daß sie die Aufnahme bey frey -

willig überbrachten Kindern erleichtert . Sie

muß die Hilfsbedürftigen in den Häusern selbst auf¬

suchen , oft von den Straffen wegholen , und in die

Erziehung übernehmen . Sie wird in diesem Stücke

von den Hauseigenthümern , Weh Müttern

und Pfarrern Nachricht erhalten können , als wel¬

che anzuzeigen hätten , wann von Leuten , die ent¬

weder sehr arm oder Taugenichts sind , Kinder ge¬

boren , oder zur Lauft gebracht werden .

§« I6Z .

Die in das Findclhaus überbrachten Kinder er¬

warten nun die Erziehung , die ihnen auf eine

zweyfache Art gegeben werden kann : einzeln , gegen

bezahltes Kostgeld , oder gemeinschaftlich in eige¬

nen Waisenhäusern . Daß die Säuglinge ,

wo man nicht den größten Theil davon verloren geben

will , nicht zusammen in einem Hause behalten , son¬

dern auf das Land zur Stillung , und gleichsam zu

R 2



dererstenph y si schenErz ie h u n g vertheilet wer¬

den sollen , darüber ist man einig . Man ist es weniger

darüber : ob es vvrkheilhafter sey , solche Kinder nach

zwey oder drey Jahren weiter noch bey ihren Pflegäl -

tern zu lassen ? oder , sie zur F o rtscH u n g der Erzie¬

hung in eigens veranstaltete Waisenhäuser zu¬

rück zu rufen ? Das Bürgerspital in Wien war

zum Theile auch ein Waisenhaus . Ungeachtet nun bey

diesem Versorgungsorte die Kosten des Hauses ,

des Dienstvolkes , der Ärzte und Apotheke ,

die sonst einem eigenen Waisenhause allein zur Last

fallen , gemeinschaftlich getragen wurden , so

geben die Auszüge aus den Registern dennoch den

Unterschied des Aufwandes bey einem Kinde ,

das in dem Hanse unterhalten ward , gegen die Er¬

ziehung aufdem Lande mit 44 zu ZO Gulden an,

nämlich : für 660 Gulden wurden in dem Hause fünf -

zehn , auf dem Lande aber zwey und zwanzig

Kinder erzogen . Die Erziehung ausser dem Hanse kommt

also um ein Drittheil w e ni ger zu stehen : oder

der Staat kann mit gleichen Kosten um ein Drit¬

theil mehr Kinder erziehen . Mit diesem wichti¬

gen Unterschiede in Ansehung des Aufwandes ver¬

einbaret sich die weniger ausgesetzte Gesundheit , die

einfachere , der künftigen Bestimmung angemessenere .
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Lebensart der Zöglinge , die natürliche Anleitung zu
häuslichen Verrichtungen u. d- gl . , welche die Fortse¬
tzung der Erziehung bey einzelnen Pfiegälkern vor den

Waisenhäusern empfehlen . Da bey Knaben
im Durchschnitte das sc ch szehnte , bey M a d ch e n
das vierzehnte Jahr ungefähr das Alter ist , wo
der Körper einen festeren Stand zu nehmen anfängt ,
so muß bey Erreichung dieser Jahre auf Unterbringung
der Kinder zur Handwcrkslehre , oder in Dienste ge¬
dacht werden . Die Kreisämter , die Obrigkeiten d- S
Orts , die Pfarrer können den Auftrag erhalten , über
die bey ihnen vertheilten Waisen die Aufsicht zu führen .

§. , «4.

Indessen werden auch wirkliche Waisenhäu ,
ser u) immer einigen Nutzen schaffen , besonders , wo
man so glücklich ist , daß die Wohlthätigkeit reicher
Bürger solche Stiftungen errichtet , oder wo sonst
zur Unterhaltung dieser Häuser ergiebiger Beytrag
gehofft werden kann ; den die öffentliche Aufsicht nicht
aus der Hand der Mildthätigkeit allein , sondern auch
aus der Hand der RuhmSeg . ierde und des SLo l -
zes empfangen wird , wenn sie die Mittel nicht ver¬

schmäht , welche die Eitelkeit der Menschen in das
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Spiel setzen. Die Erziehung in diesen Häusern muß

dann dem Endzwecke gemäß eingerichtet werden . Bor

allem muß der Unterschied zwischen Findlingen und

Waisen ganz aufgehoben , und dadurch einem sol¬

chen ErziehungShause alle Zweydeutigkeit benom¬

men werden . Übrigens werden in diesen Häusern über¬

haupt nur Kinder erzogen , deren künftige Bestim¬

mung Gew erb und H an d ar b ei t ist. Sie müssen

also nicht lecker , aber zureichend genährct , zur Rein¬

lichkeit und Ordentlichkeit , die auf ihren künftigen Stand

einstießt , angehalten , in den Wichten der Religicn

und des bürgerlichen Lebens gehörig unterrichtet , auch

zum Lesen , Schreiben und Rechnen angeführet wer¬

den- Sie müssen den Müssiggang , als ein Laster ,

sogleich von Jugend auf verabscheuen lernen , und da¬

her , so bald es ihre Kräfte zugeben , nach Unterschied

des Geschlechtes und der Fähigkeit , zu denjenigen Ar¬

beiten angeführet werden , die für sie schicklich, und in

der Folge nutzbar sind. Dieses letztere zu erreichen , ist

es zuträglich , die Waisenhäuser mit ArbeitS - und

Manufaktur - Häusern in einigen Zusammen¬

hang zu bringen , woraus auch noch der Vortheil gezo¬

gen werden kann , daß die Kinder in Stand gefttzet wer¬

den, bald etwas zu ihren Erziehnngskosten bepzmragetss



Je stiefmütterlicher die Natur einige Kinder be¬

handelt , und ihnen entweder Geistes - oder körperliche

Fähigkeiten versaget , oder es an den zureichenden Mit¬

teln zur Entwicklung und dem Gebrauchs dieser Fähig ,
keilen hak gebrechen lassen , um desto mehr muß die

öffentliche Verwaltung Sorge tragen , damit solche Un¬

glückliche bey Zunahme der Jahrs sich nicht ohne alle

Mittel , ihren Unterhalt zu erwerben , finden ; nicht
dem öffentlichen Mitleiden nothwendig zur Last liegen

muffen . Seit der menschenfreundlichen Bemühung L' E-

pecs ist die Lufw. crksaMkcit der Regierungen , wenigstens
in grösseren Staaten , bereits auf die T a u bß u m m e n

gezogen worden , (z- - ) Aber das blind , das mit zu
ordentlichen Verrichtungen ungelenken , mangel¬

haften oder m angelnden Gliedern geborne ,
auch das durch Zufall lu einen solchen Zustand ver¬

fehle Kind >st ruch! weniger ein Gegenstand der öf¬

fentlichen Aufmerksamkeit und Sorgfalt , sowohl um

seiner selbst willen , als um dasselbe nicht einst auf Ko¬

sten der wahren Dürftigkeit erhalten zu müssen. So

lange für diese Gattung von Kindern grösser e und

gemeinschaftliche Anstalten abgehen , kann inzwi¬

schen ein Ersah dafür in einer Verordnung grfun- .
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den werden , welche Ältern ( auch wohl Wehemütkem

und Pfarrern ) auferleget , die Geburt eines auf gedachte

Art verunstalteten Kindes der Obrigkeit des Ortes an »

zu zeigen ; deren Pflicht es dann seyn wird , insbe¬

sondere darauf zu sehen , daß ein solches Kind , sobald

fs Alter und körperliche Beschaffenheit zugeben , zu ei¬

ner ordentlichen , zwderjenigen Beschäftigung ( M) an,

gehalten werde , welche in der Folge zu treiben , und

sich dadurch Unterhalt zu verschaffen , die Gattung des

Gebrechens kein Hinderniß seyn wird ,

Z. ro6 .

Die Wissen schuften u) machen in Beziehung

guf die Jugend einen wichtigen Theil der Erziehung

mit aus , und vervollkommen dieselbefürdieJah¬

re der Reife . Von der Bildung , die die Vernunft

durch Wissenschaften empfangt , hängt dann die Rich¬

tigkeit der Einsicht ab , welche die Wah l der Han -

beladen zum Guten leiten muß. Die Gesetzgebung

kann also die Vorsorge für die Aufklärung des

Bürgers nicht ohne ihren eigenen Nachtheil verabsäu¬

men. Man hat zu einer akademischen Preisaufgabe ge¬

macht « was niemals in Zweifel hatte gezogen werden

sollt n: ( Z4) Ob es nützlich se p, cjnVvlkauf - ?
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zuk ! arenk Eine solche Frage kann allenfalls in dem

Divan aufgeworfen werden , vor einem D espoten

auf dem Throne , von Viziren , die kriechen und

unterdrücken , von Muftis und Emiren , denen

allein es wichtig seyn kann , die Binde der Dumm¬

heit über die Augen des niedergetretenen , genußhandek .

ten Volkes zu befestigen . Die Unwissenheit krümmt

den Nacken einer Nation zu knechtlichem Gehor¬

same , auch wenn Laster geboten würden . Die Auf¬

klärung macht zur ehrerbietigen Folgeleistung gegen

Weisheit und Tugend geschmeidig . Das dumme Volk

gehorchet , weil es muß : das unterrichtete , weil es

selbst will . Eine billige und erleuchtete Regierung

scheuet also die Einsicht ihrer Bürger nicht : Sie sol¬

len aufgeklärt sey n, spricht sie, um dasGu -

te zu erkennen , das ihnen erwiesen wird .

Die Akademie von Dijo « erkannte dem Verfasser der

Abhandlung : Überdie Ungleichheit der Men¬

schen , den Preis zu, weil er mit vieler Beredtsam -
keit bewiesen halte : daß , um sichervorUnver -

dauung zu seyn , man gar nicht essen müsse ,

s) S. §. K4.



Es muß also für gemeine und höhere Ur ^

lerrichtsanstalten gcsorget , bey ihrer inneren

Einrichtung aber zur Absicht genommen werde », daß

die Jugend in demjenigen vorzüglich unterrichtet wer¬

de, was zu dem besseren l §o- i lzngc derPsuch¬

ten des bürgerlichen Lebens und künfti¬

gen Berufes gehöret . Ag esikas wurde befragt :

was seine Kinder lernen sollten : dasjenige war

seine Antwort , was sie als Erwachsene zu

thun haben werden . Auf diesen Grundsatz sind die

Klaue des N a t i o u al n u t erri ch ts zö ) nachSer -

schiedenheit der Klaffen uud Bestimmung zur Bür¬

gerbildung und Berufsbildung zu erbauen -

Daher umfassen die Ün l errich ks au stalten die

allgemeine nothwendige Bildung für alle

Volksklafsen in gemeinen Volks - oder

Landschulen : die unteren B eru ss ken n tu i s-

se für Gewerbe und Kunstfleiß in Bürger¬

schulen , deren Verschiedenheit unter den gemein¬

schaftlichen Namen der Realschulen zusammen ge¬

zogen wird : die höheren Vor bereitn n gS kenn k-

« isse und Berufswissenschaften in Gymna¬

sien , L. yzaen , Universitäten . Die schönen
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oder eigentlicher Ku ltu r sk enntn isse , die ein heu¬

tiger Schriftsteller Prachtwissenschaften nennet ,

mir den gelehrten Gesellschaften oder Aka¬

demien der Wissenschaften sind indem Syste¬

me eines Nationalunterrichts nur nach der Be¬

ziehung mit enthalten , als sie entweder Vorberei -

tnngskenn kniffe werden , oder zur Vervoll¬

kommnung der B er ufs Wissenschaften bep-

tragen .

§. 168 .

Die öffentliche Vorsorge muß vor allem es an

zureichenden Land - oder V 0 lks sch u l e n für di-e

Landjugend , für die Jugend aller Volks klaf¬

fen nichk gebrechen lassen . Die Engländer haben in

dieser Absicht sogar wandelnde Schule » mit gu¬

tem Erfolge eingeführt , die vorn Jahre 1737 bis jetzt

über siebenzehn hundert vermehrt worden sind.

Diese Einrichtung kann in Gebirgsgegenden , wo die

Bauernhöfe einzeln zerstreut liegen , nachgeahmet

werden . In dem preussischen Schulplane wird der Un¬

terricht für das offene Land in Sommer - und W i n-

lerjahrgänge eingetheilt , damit die durch die Feld¬

arbeiten zur Sommerszeit von dem Schulbesuche ab-
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gehaltene Landjugend , im Winter den Unterricht nach¬

holen möge. Die Volksschulen müssen wenigstens

in ihrem Hauptbestande auf öffentliche Kosten

unterhalten werden , und in so fern Frey schulen

seyn , daß Armuth niemand abhalten könne , den noth¬

wendigen Unterricht zu empfangen Â ) . Die Kinder

des ärmeren Volkes wachsen nicht weniger als die Kin¬

der der Reichen zu Bürgern heran . Den Ältern soll

aber alsdann auch nicht frey stehen , ihre Kinder von

dem Unterrichte abzuhalten , dessen Gegenstände in

den Land schulen sich auf Lesen , Schreiben ,

die einfachen R ech n n tig sreg e l n, die gemein¬

nützigsten Vorkenntnisse des Feldbaues ,

die Religion , und die Pflichten gegen den

Staat und seine Mitbürger beschranken , und

den ärmern Kindern unentbehrlich gegeben wer¬

den muß. In dieser Absicht kann ein massiges

Schulgeld der wohlhabenderen Klaffe zwar

ein Beytrag , aber der so genannte Schulmei¬

ster muß von dem gemeinen Wesen ordentlich be¬

soldet werden . Kan war bereits bedacht , das ab -

gewürdigte Work Schulmeister durch den

Namen Lehrer und Schulze Hilfe zu ersetzen.

Es würde die Achtung gegen dieses nützliche Amt vcr .

grösser », wenn mit demselben auch bey den Gemeinde »
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ein Vorrang verbunden wäre . Jeder Pfarrer ist

auf dem offenen Lande der Aufseher feiner Orlö¬

sch u le . Darum wird in dem Zusammenhange der

österreichischen Unterrichtsanstalten von den Anwerbern

um ein Pfarra in t auch ein Zeugniß über dasKennt -

niß des deutschen Schulunterrichts ge¬

fordert .

§. - 09 .

Zwischen den Land - oder gemein enVolks »

schulen und der höheren wissenschaftlichen Bil¬

dung stehen die Bürger , oder Realschulen a)
für Handwerker , den Kunstfleiß , die Hand¬

lung , für alle diejenigen Klaffen , denen zu besserem
Betriebe ihrer künftigen Beschäftigung der Unterricht
der Landschulen unzureichend , die höheren Wis¬
senschaften aber nachdem Umfange und der Lehrarkder

Universitäten überflüssig find. Ihre Bestimmung
weiset auf die Gegenstände hin , welche in solchen
Schule » aufgenommen werden soken . Aber von dem

Plane ihrer Einrichtung , die nicht sosehr Beförderung
der Sittlichkeit , als Vervollkommnung der

Manufakturen und Gewerbe zur Absicht hat ,
Wird eigentlich in der Haodluugswisfenscha st .
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zu sprechen seyn. Nur die kurze Bemerkung steht hier

au ihrem znkommlichen Orts . Man hak den Ruhen ,

oder vielmehr die Nothwendigkeit der B ü r g e r-

schulen erst spat eingesehen . Vor ihrer Einfüh¬

rung war , oder wo sie nicht eingeführt sind , ist die

Klaffe der Handwerker , Künstler und Handelsleute

größientheils ohne Kultur ; oder derjenige , der gleich ,

wohl das Bedürfniß einiger mehreren Kenntnisse zu sei¬

nem Berufe ahndete , war bemüssiget , auf lateinischen

Schulen vieles für ihn Unbrauchbares mitzunehmen ,

nkd kostbare Jahre der Jugend und Verwendung nutz¬

los . Zu verschwenden .

s) §. I«7.

§. - 10 .

Die Gymnasien , die auch Humanitaks - -

klassen genannt werden , stehen als erste Vorbe¬

reitung und gewisscrmassen als Instrumental -

kenntnisse in Verbindung mit den höheren Be¬

rufswissenschaften , welche letztere nach einem

mehr oder minder erweiterten Umfange auf Lyzaen

a) und Universitäten gelehret werden . Zu der

Zeit als die Pflege der Wissenschaften gleichsam unter

der Vormundschaft des Klerus stand , und über die Er -
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mchimrg einer Universität Erlaubniß und Bestätigung

erst von Rom eingeholt wurde , hieß Universität

schon jede Unterrichtsaustalt , die ein philosophi¬

sches und kheologischesStudinm hatte . Nach

dem Plane der österreichischen Studien , heiffcn diese ,

nigen Schulen , an denen zwar höhere Wissenschaf¬

ten gelehret werden , die aber in Ansehung der Gegen¬

stände , folglich auch in Ansehung der Lehrer b e-

schrankt er sind , Lpzaen . Es ist für jede einzel¬

ne Provinz Bedürfniß , daß diejenigen Ältern ' , deren

Umstände ihnen die Versendung der Kinder ausser der

Provinz entweder ganz nicht zugeben , oder ihnen solche

doch sehr beschwerlich machen , denjenigen Unterricht in

der Nahe finden , der zu den überall unentbehrlichen

Beschäftigungen , der zu Privatdiensten , welche eine

gewisse wissenschaftliche Ausbildung voraussetzen , der

auch zu öffentlichen Diensten , wenigstens bis zu einer

gewissen Stufe , fähig machet . Von dieser Betrachtung

ward ausgegangen , als im Jahre 1731 die vielen Uni ,

versttaken der österreichischen Monarchie bis auf Z ver¬

mindert wurden . Jede Provinz behielt ein Lyzäum ,

an welchem nebst dem philosophischen Unter¬

richte , und den wesentlichsten Rechtstheilen

insbesondere darauf zurückgesehen ist , daß der See ! »
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ssrger und Wundarzt daselbst seine ganze Aus¬

bildung empfangen könne.

3) §- lO?.

§. Ht .

Die Universitäten a) oder h ohe n Sch uleN

endlich müssen der Nation in allen r, othwendigeli¬

tt ützlichen und verschönernden Wissenschaf¬

ten und Kenntnissen nach dem größten Um-

fange Anleitung und Hilfsmittel anbieten . Die

Universitäten als ein Theil der Nationala - b -

bildung , als Grundlage nicht nur der Kennt -

uisse , sondern auch der G e si nn u n g en, müssen von

einer Seite mit dem Systeme der Erziehung , von

- er andern mit dem Systeme der Verfassung und

Gesetze genau zusammenstimmen , und daher einen auf

alle Theile sich verbreitenden Plan Z8̂ ) haben , der bey

jedem Theile die Gegenstände , die Ordnung

und Verbindung dieser Gegenstände , die Zeit

nach und in welcher sie gelehret und erlernec

werden sollen , vorschreibt . Wen » zur Handha¬

bung gesetzlicher Vorschriften bey allen übrigen

Theilen der öffentlichen Verwaltung die Nothwendig¬

keit einer eigenen Aufsicht nicht verkennet wird ,



so kann auch Sey Universitäten sowohl eine Dberanf -

sicht über den allgemeinen Zusammenhang der

Studien , als eine besondere Aufsicht über

jeden Hauptkheil , oder die so genannten F a k u l-

taten nicht für überflüssig angesehen werden ZQ) . Übe- .

Leus darf ich nicht erst bemerken , daß der vollkommen . '

sie Plan , mit aller Pünktlichkeit der Aufsicht , ohne

gute Lehrer fruchtlos seyn , daß aber gute P r o-

fessoren , Männer nämlich , mit gründlicher

Wissenschaft , der G abe der Mitkheiluug in

einem wohlgeordneten , deutlichen Vorkra¬

ge , von einer dem Zeitalter immer zur Seite halten¬

den Verwendung , Sittlichkeit des Charak¬

ters , Liebe zu ihrem Berufe und der I n g - n d,

mit Annehmlichkeit des Betragens und des

gesellschaftlichen Umgangs , daß Männer , die

diese vielen , aber Zur besseren Bekleidung eines

Lehramtes unentbehrlichen Eigenschaften an sich verei¬

nigen , ohne verhältnißmässigen Gehalt , oh¬

ne zusageiidcn Rang , undeine ermunternde

Aussicht vergebens erwartet : und was soll mich abhal¬

ten , zu sagen : daß solche Professoren auch nicht zu

reichlich besoldet , nicht durch zu viele Merkmale der öf-

frntlichen Achtung unterschieden werden können .

s) §. -07.

Erster Band. G
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Da die Wissenschaften in so unendlichen Bezie¬

hungen zur Bildung des Verstandes und der Silken

Wichtig, Md , so kann die Regierung die Merkmals der

Achtung gegen dieselben nicht zu sehr vervielfältigen .

Als ein Zeichen dieser Achtung hat man es betrach¬

tet , daß die hohen Schulen , um sie in den Augen des

- Volkes desto angesehener zu machen , durch Vorrech¬

te und Befrei ) ringen unterschieden wurden ;

z. B. mit einer eigenen Gerichtsbarkeit . Diese Befrey -

uügen jedoch müssen nicht über dieSittenau fst ch L

Ausgedehnet , noch selbst in Ansehung dieser der ordent¬

lichen Wagrfiratur die Überanfsich t benommen seyn,

Lasern dieselben dem Endzwecke der Wissenschaften und

Milchen Bildung nicht entgegen stehen , und vielmehr

die Zügcllosigkeit , die Wildheit der studierenden Ju¬

gend untersuchen sollen . DieMachstchk der Lehrer ,

welche meistens zugleich den Akademie Magistrat

ausmachen , ist vielleicht die eigentliche Duelle der Un¬

ordnungen , wovon viele Universitäten , besonders man¬

che protestantische , so verrufen sind. Zum Theile ist

diese Nachsicht da eine natürliche Folge , wo die Lehrer

ihres Unterhalts wegen von dem H o n o r a ri u m deS

Schülers abhängen . Dadurch sind sie gewisserknaffen ,



küchschsüderzu seyn, gezwungen . 4») Denn derZuhörer

würde die Strenge seines Lehrers durch Entfernung

gleichsam bestrafen können . Solche Rücksichten hören

auf , wenn die Professoren einen zum Nutzen uad der

Wichtigkeit ihres Amtes verhalknißmäffigen Gehalt
aus den Händen des Staats zu empfangen haben .

Auch die H a n p t stä d te scheinen dem Endzwecke des

höheren Unterrichts im Allgemeinen weniger gün «

stig , als Mit tclstä dte , wo die Gelegenheit zu

sireuungsu seltner , das Ansehen der Akademie - Auf¬

sicht weniger unterdrückt , und unter der studireadett

Jugend mehrere Gleichheit einzuführen ist. Man kann

für die Versetzung der hohen Schulen in Mittel «
'

städte noch den Grund anführen : daß die Unter «

richtsanstalten dadurch für den Staat weniger kostbar

gemacht werden .

§- HZ .

Wenn in dem Zusammenhange der Unterrichts -

««stalten die Mittel zur allgemeinen Bildung der Bür «

ger vorbereitet sind , so muß die öffentliche Vorsorge
dann darauf gerichtet sepu , daß von diesen Mitteln

nach ihrem Zwecke die Anwendung gemacht werde «

Dieses geschieht durch Vorschriften , die eine all . ; e-

G 2



meine unmittelbare , oder nur eine bezieh » » gS .

weise und mittelbare Verbindlichkeit , den Un¬

terricht zu empfangen , auferlegen . Die allge¬

meine Verbindlichkeit findet Statt in Ansehung der

Volksschulen , weil die Gegenstände dieses Unker -

richtSzweiges füralleBürge r g l e ich nothwc n-

di g sind. Es ist bereits an einem anderen Orte u) ge¬

sagt worden , daß es den Ältern auf dem Lande nicht

frey gelassen seyn kann , ihre Kinder in die Schu¬

le zu schicken , oder nicht zu schicke». Um diese Ver¬

bindlichkeit bey den arbeitenden Klaffen zu verstärken ,

ist in den österreichischen Landern verordnet , daß kein

Junge bey einem Gewerbe ohne Schulzeugmß in

die Lehre genommen werden soll ; daß auch bey dem

Landvolks , um getrauet Zu werden , das Zeug¬

niß über den Besuch der Schule abzufordern ist.

s) S. §. io8- und dir Anmerk. 39-

§. H4 -

Die beziehungsweise Verbindlichkeit , näm¬

lich , sich bestimmte Kenntnisse zu erwerben ,

kommt in Ansehung bestimmter Beschäftigungen , vor¬

züglich aber in Ansehung derjenigen Ämter aufzule¬

gen , zu deren besserer Bekleidung eigeneBe -
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ru fs w i ffe lisch a ft e n die Grundlage seyn müssen .

Diese Betrachtung fällt hier nicht hauptsächlich auf die

Ermunterung , die es dem Wetteifer der Sttr »

direndei , geben muß , wenn be» ausgezeichneter Der »

Wendung und Fähigkeit der Vorzug in AmlS »

Werbungen als eine Belohnung hingestellet wird ;

sie fallt auf die Nothwendigkeit , zu dem Ein -

tritte in die öffentlichen Dienste die Studienzeug -

n i sse , je nachdem die erste Anstellung in der Folge

zu höheren Ämtern führen kann , als ein unerläß¬

liches Bedingniß vorzuschreiben . Diese Vor¬

schrift , die schon an sich mit der Handhabung eines

National - Sku dien Plans verbunden seyn muß,

wird für die Pflege der Wissenschaften von darum noch

wesentlicher , weil diejenigen , die ohne eine Vorberei¬

tung zu Diensten gelangen , aus einer auf sich zu¬

rückkehrenden Überlegung stets 4p ) die beschicke -

« en Widersacher der wissenschaftliche »

Kenntnisse , die gebor nen Vertreter der

Unwissenheit , oder doch derjenigen seyn werden ,

welche , gleich ihnen , sich ohne die vorgeschriebene »

Erfordernisse in eins Anstellung zu schleichen suchen.

Ist durch den Studienplan der Gang des wissen¬

schaftlichen Unterrichts , sowohl nach Verbindung der

Gegenstände , als Dauer der Zeit bestimmt ,
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sind Vorschriften über die wissenschaftlichen Eigen¬

schaften der Dienstwerber gegeben , so muß dar¬

über mit Strenge gehalten , und weder zur A b-

kürzung derStu die ii jähre eine Au s nah m e

bewilliget , noch jemand ohne die gesetzlichen

Erfordernisse angestellet werden . 4/ )

§- ' >5.

Wenn durch die Lehren einer aufgeklarten

Religion , durch die Erziehung und Wissen «

schaffen der Verstand und das Herz der Jugend ge¬

bildet werden , und ihre Neigungen eine Rich¬

tung nach dem Endzwecke des Staates empfangen , so

müssen sich die Folgen dieser vereinigten Sorgfalt

an den erwachsenen Bürgern vorlheilhast offenba¬

ren . Indessen soll die öffentliche Verwaltung auch a n-

dere Mittel nicht verabsäumen , die auf die Sitk -

lichkeit des Volkes einwirken . Kenntniß des mensch¬

lichen Herzens wird ihrer Aufmerksamkeit und Einsicht

in dem Temperamente , und selbst in dem bey¬

nahe jedem Himmelsstriche eigenen Hange und Lei¬

denschaften hundert AnIässe entdecken , von de¬

nen sie , um den grossen Endzweck der Sitten zu be¬

fördern , Gebrauch machen kann . Die Weisheit de--
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Alterthums , besonders der griechischen und römischen

Gesetzgebung hat verschiedene Beyspiels 4^) hinterlas¬

sen , deren Anwendung oder Nachahmung auch aufdie

gegenwärtigen Zeiten , bey den heutigen Staatsverfas¬

sungen nicht unmöglich ist. Aber eines der wirksamsten

Triebwerke der besseren Sitten kann die dem Gemü¬

th der heranwachsenden Bürger tief eingeprägte

Selbstachtung werden .

§. n6 .

Ist gleich der Einfluß der Selbstachtung

auf d,is öffentlichen Sitten einer Nation von den

Regierungen nicht ganz mißgekaimt , wenigstens
--

ist nie genug erkennet worden , in wie vielen Be¬

ziehungen es nützen wurde , Jedermann A ch k u n g

für sich selbst einzuflössen . Eins erniedrigende

Mönchen - Moral hat das billige Gefühl sei¬

nes Werthes mit unbilliger Herabsetzung

des fremden Verdienstes , und , durch Miß¬

deutung des Wortes , den Begriff der Demuth

mit Wcgwerfung feiner selbst vermenget . Anstatt

die Jugend bescheiden von sich denken zu machen ,

macht man sie in ihren eigenen Augen verächt¬

lich . Was nun wird ein Mensch , der sich selbst
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verächtlich ist , sich nicht erlauben , sobald r-

keine Zeug . en zu scheuen hak ? Lud inr Gegenther - -

le : Was wird ein Mensch sich erlauben , der vor

sich selbst Ehrerbietung zu tragen , vor sich

selbst zu errathen 44 ) gewohnt ist ? Auch da , wo

ihm sonst keine Bestrafung drohet , wird er die

Züchtigung seines Selbstbewußtseyns

fürchten ,

§- " 7 -

Aus Ulibekannkschast mit dem Gefühle der Men¬

schen haben die Vvlksleiter diese Triebfeder zu wenig be¬

nutzet , die, wie bey Einzelnen , also auch bey einer Men¬

ge , bey einem ganzen Publikum bey einer

Ration in das Spiel gesetzet werden kann. Eins

Nation , die sich zu einem gewissen Grade von Bil¬

dung , zu einer gewissen Verfeinerung der gesellschaft¬

lichen Sitten aufgeschwungen hak, wird sichgewiß hoch¬

achten , wenn die öffentliche Verwaltung gegen sie Hoch¬

achtung zeiget . Sie wird sich schämen , unter der Mei¬

nung gefunden zu werden , die mau öffentlich von ihr

äusscrt ; sie wird sich bestreben , mit einer solchen Meinung

sich in Gleichheit zu sitzen , oder darin sich zu erhalten .

Alle Vorkehrungen und Gesetze sollten also durch dik
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deutlichsten Merkmale der öffentlichen Achtung gegen

die Nation bezeichnet seyn. Aber die meisten Gesetzgebun¬

gen wollen lieber durch Furcht zurückhalten , als durch

Ehre leiten

§. il8 .

Überhaupt können die Sitten nicht durch zu häu¬

fige Beweggründe anempfohlen werden . In China

hatt der Befehlshaber jeder Provinz jährlich im Na¬

men des Kaisers eine Tafel , zu welcher diejenigen ge¬

zogen werden , die das beste Zeugniß eines tugend¬

hafte » Wandels für sich haben . Die Tugend ist

hier gleichsam die Tochter des Ehrgeitzes . Die Ro¬

se «feste in Frankreich waren eine ähnliche Erfindung ,

nüt dem allgemeinen Gepräge der National - Tändeley

bezeichnet . Die Gesetzgebung sehe den Menschen so an ,

wie er wirklich ist. Der mächtigste Beweggrund für

das Allgemeine wird ohne Zweifel immer der Eigen¬

nutz bleiben . Wenn daher bey Vergebungen von Äm¬

tern der für den Staat in so vielen Rücksichten wichtige

Grundsatz angenommen würde : den Gukgrsi rie¬

ten eben darum , weil er gukgesiktet ist , seinen Mit -

werbern vorzuziehen : wenn bey Beförderungen

auf Unbescholkenhkik der Sitten , als eine unenk -
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behrliche Bedingung zugleich gesehen würde , und un¬

anständiger Wandel , besteckter Ruf , die billige Aus -

schliessung von öffentlichen Ämtern , von

Beförderungen gäbe , so würde Z-ziiz ungezwci -

fclk eben der Wetteifer b sierer Sitten veranlasset

werden , den man in der Anwendung auf Wissenschaf¬

ten wahrnimmt , wo immer Wissenschaften den Weg

zur Beförderung bahnen .

§. ily .

Und da das Vorurtheil des Ansehens gleich -

^ falls mächtig auf die Gemüther wirket , so werden die

Sitten durch lehrende Beyspiele derjenigen , welche

bey dem Wolke oder einer Bürgerklasse , oder

Familie in Ansehen stehen ; durch die Sitten des

Hofes , des Adels , der obrigkeitlichen

Personen , der Geistlichkeit , der Lehrer ,

der Ä ltern , der Hausvater vorzüglich befördert ;

wie im Gegentheile , die Beyspiele deS Sikkenverderb -

nisses von den Höfen auf den Adel , von diesem

auf dieübrigen Klassen , von den Ältern und

Hausvatern auf ihre Kinder und die Haus¬

haltungen , von den Lehrern der Jugend und

des Volkes auf die Jugend und ein ganzes
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Volk übergehen und sich verbreiten . Das war der

Gang von dem Verfalls der Sitten bey allen Völkern .

Die Ansteckung des Sittcnverderbnisses wirkt in die¬

sem Stücke nur von oben herab ; und wenn ei¬

nem ganzen Volke Sittenlosigkeit vorgeworfen wer¬

den kann , ss ist ein solchcr^-orwurf stets eine heftige

und erwiesene Anklage der höheren Klaffen . Einzig

in ihrer Art sind vielleicht die Verordnungen der Kai¬

ser Ferdinand des Zweyten , und Leopold

des Ersten im Loci ex uultriuceis unter der

Rubrik : Tugendsame Lebensführung ; in deren

ersterer der Gei st l ich k e it , in der letzteren den Äl ,

Lern und Haus Vatern anbefohlen wird , den

Lupen , Kindern , und Hausgenossen mit

gutem Beyspiele vorzugehen .

§. 120 .

Die öffentliche Verwaltung kann , gute Bey¬

spiele zu geben , nur ancmpfchlcn : aber sie kann

und soll Lurch Gesetze und Strafen von dem Är¬

gernisse böser Beyspiele abzuhalten su¬

chen. Die Handlungen des Adels , der obrigkeit¬

lichen Personen , der Älerisey , der Lehrer -

der Ältern und Hausvater müssen daher von
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der Gesetzgebung nach einer zwey fachen Beziehung

betrachtet , und die Sitteulosigkeit an denselben zwey -

fa ck brsiraftk werden , da sie die öffentliche Ordnung von

zwey Seiten siöhrct : für sich selbst als vereinzelte

Übertretung , und als verderbendes Beyspiel , das

zurNachfolge reihet 4A. Die Mittel der Strenge ge¬

gen geistliche und w e ltliche Beamte durch zeit¬

liche oder gänzliche Entsetzung von ihren Ämtern ,

nachdem je grösseren oder kleineren Grade des strafba¬

ren Beyspieles bietet sich von selbst an. Aber auch ge¬

gen den Adelt chen , welcher der Anständigkeit und

Sittlichkeit durch sein Betragen öffentlich Hohn spricht ,

gegen Altern , welche durch ihre unsittlichen Hand¬

lungen die Denkungsart ihrer Kinder in der ersten An¬

lage verderben , kann es der öffentlichen Gewalt an

Einhalts - Mitteln nicht gebrechen . Für den Adel wür¬

den der v er b 0 t e n e Z u k r i kt bey Hof , dieVer -

weisung anf die Landsitze , der endliche Verlust

der Standrsr echte bey Rückfall und Unverbcs -

serlichkeit : für Ält . ern die Wegnehmung der

Kinder , der Verlust der älkerlichcn Gewalt ,

der alterlichen Rechte u. s. w. eben so billige als

aus der Natur der Sache hcrgckittttle Bcstrafun «

gen sty!' .
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L3L

Gleich einem geschickten Architekten , der auch die

Verzierungen des Gebäudes so anwendet , daß

sie zur Starke beytragen , ist es Möglich , die Er¬

götz un gen des Volkes zu einem Mittel der Bil¬

dung und Sitten zu gebrauchen . Unter diesen sind die

Schauspiele vorzüglich seiner Aufmerksamkeit wür¬

dig , die , wofern sie eine schickliche Einrichtung em¬

pfangen , das Ergötzende mit dem Nutzbaren vereini¬

gen , und , wie Bielefeld sagt , eine Schule

der Sitten , der Höflichkeit , und Spra¬

che werden können . Die Schauspiele haben wech¬

selweise den Philosophen und schönen Geist , aber mei«

nes Wissens nie den Politiker besonders beschäfti¬

get. Ich habe mir daher eine etwas umständlichere Be¬

trachtung darüber zum Zwecke genommen .

I 2 2.

Sott die Schaubühne eine Schule der Sitten

seyn , so ist darauf Bedacht zii nehmen , daß vorzüg¬

lich Stücke aufgeführet werden , die diesem Endzwecke

zusagen . Das Laster muß also in seiner abscheuli¬

chen Larve 4 ^ , und mit derStrafe , als einer un,
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Reihe , in ihrer liebenswürdigsten Gestalt , und wenig¬

stens am Ende siegend erscheinen . Man kann daher

zweifeln : Ob Trauerspiele , wo meistens das Ge¬

gentheil geschieht , wo die Tugend den Nachstellungen

des Lasters so oft unterliegt , in Ansehung der Sitten

Vorzug und Empfehlung verdienen 49) . Die einzige ,

aber erhabene Bestimmung des Trauerspieles von Sei¬

te des Unterrichts ist , daß dasselbe freymüchig zu

F ü r st e n und Machth a b er » spreche » kann , an

die sonst nicht leicht Jemand eine Erinnerung oder

einen Vorwmf wage » würde . Der Verfasser des Bri -

tanniknS Zog L ud w i g d e n B ier z eh n te n, der,

wie einst Nero und Kommodus sich dem Volke oft

zum Schauspiele gab , durch wenige Verse von dieser

Unanständigkeit ab

§. r LZ.

Sollen die Schauspiele auf die Sitten wir¬

ken , so kann eine allgemeine Wirksamkeit nur dann

erwartet werden , wann der Zuschauer ähnliche

Fälle besorgen , gleiches Glück hoffen , von der han¬

delnden Person auf sich und die Seinigen ein ;

Anwendung machen , wenn matt Lbcr das Stück
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setzen kann , was einst Hanniöal zu seinem Heer ? bey

dem Übergänge über die Alpen sprach , als er demselben

durch die Vorstellung ' eines Kampfes zwischen einem

römischen und panischen Soldaten Entschlossenheit ein¬

flößen wollte : Nicht ein Schauspiel nur , son¬

dern gleichsam das Bild eures eigenen

Zustandes s) . Stücks , welche Könige und Hel¬
den zum Gegenstände haben , tragen zudem Endzwe¬

cke der allgemeinen Sitten weniger bey , als die¬

jenigen , wo die handelnden Personen gleichsam aus

der Mitte derer genommen sind , auf die der Eindruck

gemacht werden soll- Der Staatsmann nimmt also

die bürgerliche Tragödie gegen Voltar und die

Kritik der Dramaturgisten , die sie unter dem Na¬

men des weinerlichen Schauspieles verwar¬

fen-, in Schutz .

s ) IHusI ) s <: Z. dtonspeots « »-
su m INn ä o , ssN Hu Ä6 ä L IN vsluti i INs Ao c o II-
Äitioais vestins .

§. IL4 .

Aus eben dem Grundsätze , daß die Schaubühne
eine Schule der Sitten seyn soll , kann nicht zu-

gegeben werden , daß Untätigkeiten , Possen ,
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oder sonst alles daraufzum Vorscheine komme, was Sik -

ren und Anstand beleidiget ; setze Man noch bey, was die

Kulkuru » d den Gesch mack einer Nation enteh¬

ret , auf welche der beobachtende Fremde nicht ohne

Grund zmn Theile aus der Beschaffenheit der Schau¬

bühne schliesset. Eine L h e a k ra l - Z en su r ist also

vnmngä «glich erforderlich - Doch ist , um Unstttlichrsit

und Uustun abzuhalten , nicht genug , daß nur die

ganz entworfenen und sogenannten ei nst udirke u

Stücke in Übersicht genommen werben . Diesem End¬

zwecks gemäß sollen nie andere , als ganz zensn -

rirte Stücke aufgeführet werden . Die ungezwun¬

genste Folge hieraus ist : daß weder das Extempo -

rireu ganzer Stücks erlaubt , noch Schauspieler «

die Freyheit , ausdem Stegreife ihre Einfal¬

le beyzumeuge », gestattet werden könne. Man hat

gesehen , daß Schauspieler unter Begünstigung des

Exrempsrirens sich die schändlichsten Zweydeutigkeiten

und Anspielungen erlaubet , und gegen die »erdienst -

vvllcsten Bürger die giftigsten Verlaumdungeu gewa -

get haben . Ohnehin ist keine anders Ursache , als die

Gemächlichkeit der Schauspieler und Theatraldichter ,

welche diesen Quellen so vieler Albernheiten das Wort

führen konnte . Deutschland nahm die wiederholten

österreichischen Verordnungen von dem Jahre V7l .
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mit allgemeinem Beyfalls aus , welche durch eine stren¬

gere Zensur nicht nur den extempvrirttn Stücken , son¬

dern auch den Fratzen und Unanständigkeiten

auf der Schaubühne von Wien den Zutritt für immer

zu verschliesse », zum Ziele hatten ,

8. >- ' 5.

ÜM desto weniger sind Glicdermännchenspiele -

vder sogenannte Marionetten , wenigstens mit der¬

jenigen Ungebundenheit , mit welcher sie die unflätig¬

sten Zoten vorbringen , und das zu theuer aufK 0«

sten der Anständigkeit erkaufte Geläch¬

ters ) erwecken , zu gestatten , Sie sind den Sitten

desto nachteiliger , da bey denselben nicht nur unge¬

bildetes Volk überhaupt , sondern hauptsächlich Kin¬

der die Zuschauer find, deren Gemüth jedem Eindrucke

offen steht , und dadurch oft frühe angepestet wird .

Es wäre also keine überflüssige Vorsorge , auch die

G l i e d ermännchenspielc , in Ansehung der Sit¬

ten und Anständigkeit einer Aufsicht zu unterwerfen -

wo es nicht schickliche? ist , dieselben ganz abzu¬

stellen .

>̂) ris », orsiium , ri virii -Ur impenäio coartst ,
l . » c t » ii t»

TErster Bank -
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8. lLö .

Zuverlässig würden die Schauspiele der Beför¬

derung guter Silken zuträglicher seyn , wenn die

Schauspieler , welche die Lugend liebenswürdig ,

die Laster verabscheuungsWerth vorzustellen haben ,

selbst von guten Sitten wären . Die Rolle P r.

yelopeS von einer Schauspielerinn vorgestellet ,

welche alS eine Phryneder Stadt bekannt ist, scheint

Verhöhnung : das Lob der Keuschheit , Sitten und

Ordnung in dem Munde eines Wüstlings wird Sa -

tyre . Die Strenge der römischen Gefthe gieng ohne

Zweifel zu weit , als sie dir Schaubühne ehrlos mach .

ten . Eine Beschäftigung , die ehrlos erkläret zu wer .

den verdienet , verdienet auch. nicht , geduldet zu wer .

den. Aber eben s» geht dir Nachsicht zu weit , wenn ,

wie einst in Frankreich , auf dem Verzeichnisse der Oper

zu stehen , schon der Aussicht der Polizey entzieht . Die

Sitten der Schauspieler und Schauspiele ,

rinnen , dieses Wort im writläuftigsten Verstände

genommen , verdienen also vorzüglich die öffentliche

Aufmerksamkeit . Und wo dir Schaubühne denen , so

sie betreten , gleichsam einen Freybrief ertheilet , den

Sitte « und der Anständigkeit öffentlich Hohn spreche »

zu dürft », da kann dir Strenge d « S Klerus
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gegen Schauspieler , selbst noch in dieser Zeit nicht ge-

mißbilliget werden , wo gleichwohl die gereinigten

Schauspiele nichts mit den sittenlosen Vorstellungen

des Alterthumes F/ ) gemein haben , gegen welche

die Vater der Kirche mit Recht geeifert , und

den Neubekehrten dabey gegenwärtig zu seyn ,

unter Sünde undAus sch li e ssu » g von der christ¬

lichen Gemeinde verboten haben .

8- " 7 .

Mit geringer Veränderung ist alles , was in Be¬

ziehung auf die Mtten gesagt worden , auch auf

die Höflichkeit und Sprache anzuwenden . Die

Schaubühne ist vermögend , dem Umgänge einer Na¬

tion einen gewissen Anstrich der Artigkeit zu geben ,

und die Sprache des gesellschaftlichen Umganges zu

reinigen . Aber um diese beyden Endzwecke mit dem

ersten zu vereinigen , muß vorzüglich die National -

Schau b ü h n e der Gegenstand der öffentlichen Vor¬

sorge werden . Neben den erwähnten Endzwecken kann die

Schaubühne manchmal dienen , herrschende Thor¬

heiten , mindere Mißbrauche , oder sonst Nei¬

gungen , die den Absichten der Gesetzgebung im We¬

ge sind , auf eine gelinde Weise abzuschaffen . Mau

T r



übergebe den Thoren der Schaubühne -

sagt Diderot , so darf man ihn nicht i « daS

Irrhaus sperren -

§- - 28-

Vielleicht aber wird die Schaubühne in keinem

Staate als Sitten schule , sondern überall nur als

Ersetzung des Volkes betrachtet . Doch auch unter

diesem Gesichtspunkte noch , darf sie der öffentlichen

Aufsicht nicht glcichgiltig seyn, oder sich selbst überlassen

werden . Gemeinschaftsiche Ergetzlichkeiten

sind iu mehr als einer Rücksicht nothwendig ; aber

es ist nicht weniger nothwendig - das Volk auf ge¬

sittete Ergetzungen zu leiten , und bey denselben we¬

nigstens über den verneinenden Grundsatz strenge zu

halten : Daß sie den Sitten nicht nacht hei -

lig werden . Dadurch sind abcrmal die extenipo -

rirten und Fratze n - Stücke , deren Anlage

Unanständigkeit , deren Ausführung Schmutz ' und

kynische Anspielungen sind , nicht weniger von den

Schaubühnen polizirter Nationen zu verweisen . Ich

habe es gewagt , § 2 ) diesen Stücken einst den Krieg

anzukündigen . Man hat meinen Gründen Schmähun¬

gen und dramatische Pasquille entgegen gesetzei . Der -
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ttunft und Sittlichkeit waren darum nicht weniger auf

meiner Seite , und haben zuletzt gcsiegek.

§ . ,29 .

Der Grundsatz : Die gemeinschaftlichen

Ersetzungen solle n den Sitten nicht nach -

thei lig werd en , beschranket sich nicht auf die d r a-

m arische Schaubühne allein ; alle Gattungen

von Schauspielen sind demselben unterworfen ,

in sofern sie in der G em ü t hs a r k der Zuschauer

nach und nach Eindruck und Folgen zu unterlassen , fä¬

higsind . Hierdurch ist also Fech t e r sp ielen , Skier¬

gefechten , oder wo sonst Menschenleben ausgesetzt

zu sehen , als ein V e rg n ü ge n müssiger Stun¬

den betrachtet wird , das Urtheil gesprochen . Aber

eine Verwaltung , die den Werth sanfter Natio¬

nal st t k e n gehörig zu schätzen weist, wird auch Thier -

kämpfe , Hetzen und ähnliche Volks nnter -

Haltungen nicht begünstigen , deren Wirkung keine

andere seyn kann , als das Gefühl abzunützen , und

den Gesinnungen eine Art von Rauhigkeit mitzuthei¬

len. Es ist nicht Emxfindeley , es ist genauere Wahr¬

nehmung der Verwandtschaft der Neigungen und des

Stuffenganges der Gewohnheit : Derjenige , der
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die schmerzhaften Zuckungen eines schwachen Thieres

unter den zerfleischenden Zahnen des Löwen ohne Mit¬

leid steht , wird vorbereitet , bey Menschenleiden

gefühllos zu bleiben , und , wie einst der Pöbel Roms

Fechterpaare forderte , zuletzt durch das Spiel

der Guilliotine als ein Schauspiel unterhal¬

ten zu werden .

§. >Zv.

Wenn solchergestalt von der öffentlichen Verwal¬

tung alles vorgekehret worden , was die allgemeine

Sittlichkeit zu gründen , die besseren Sitten in der

Ausübung zu befördern , fähig ist , so muß

nun ihre Sorgfalt demjenigen entgegen gehen , a)

was diese Vorkehrungen in der Wirksamkeit hin¬

dern , oder kraftlos machen , und dadurch V e r-

derbniß der Sitten herbey führen könnte . Die

Handlungen der Menschen sind Folgen ihrer

Gesinnungen und Meinung e n. Die gegen Ver¬

breitung sittcnverderblicher , schädlichrrGe -

sinnungen und Meinungen gekehrte Sorgfalt

ist also , Sorgfalt gegen unsittliche , gegen schäd¬

liche Handlungen . Da Gesinnungen und Mei¬

nungen durch Schriften und Lektüre verbreitet
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Maßregeln ; so ist es eine der vorzüglichsten P fli ch-

tc n der öffentlichen Verwaltung , P r e ssen und Buch¬

handlungen unter ihre Aufsicht zu nehmen , und

der Gefahr , mit welcher eine u n be gr an z 1e Frey¬

heit zu schreiben , zudrücken , und mit Bücher »

von allen Gattungen Handel zu treiben , die ge¬

meinschaftlichen Sitten und die davon so sehr abhän¬

gende öffentliche Ordnung bedrohet , durch Gesetze

zuvorzukommen . Diese Gesetze hcisscn Bücher -

ge setze , und die Aufsicht , welche über die Voll «

streckung derselben wachet , die Zensur . Die Mei¬

nungen sind nicht leicht über einen Gegenstand wech¬

selnder nnd entgegen gesetzter , als über diesen . FL) Die

Gerechtigkeit , die Nothwendigkeit einer

Zensur ist mit Heftigkeit bestellten und behauptet

worden ; und auch , wo man sich der Überzeugung von

der Nothwendigkeit einer Vorkehrung in diesem Stücke

nicht versage » zu können glaubte , beweiset noch die Ver¬

schiedenheit in der Art dieser Vorkehrungen ,

wie verschieden wenigstens der G e st ch tsp un kt da¬

bey genommen worden . WaS stets geschieht , daß

erhitzte Leidenschaft , oder besondere Absicht de » Zweck

verschieben , geschah auch bey diesem Streike über die

Prrßfreyhert nud Zensur . Eine Parthey for -
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losigkeit und Ungebundenheit für den Schrift¬

steller , auch weu » er zur Empörung aufruft , und Sit -

renlosigkeit prediget ; die Gcgenparlhcy übertrieb das

Recht der Zensur bis zur Ultterjochung des menschlichen

Verstandes unter dem Drucke eines Inde F. Die Weis¬

heit und Gerechtigkeit des Gesetzes liegt in der

M i k k e zwischen Zügellostgkeit und Unterdrückung .

») S. §. 72-

Die Bestimmung der Bü ch ergesetze und

finer Zensur ist also : ohne irgend einem für dir

Vorfchritte der öffentlichen und Privat .

Einsicht , für die Bildung der Bürger , in

dem umfangendsten Wortverstande , nützlichen Wer -

ke die Bekanntiverdung zu erschweren , nur diejeni¬

gen auszusch liessen , wodurch gefährliche

moralische und politische Meinungen ver¬

breitet , und Unstttlichkeit aufgereiztoder

unterhalten werden können . Hiernach find die

zwey grossen Zwecke der Zensur : Öffentliche

Ordnung und P r i va t si t t en . Z6) Nach diesen

Zwecken muß ihre Aufsicht nicht bloß auf Bücher sich



LA7

erstrecken , sondern auch auf S ch a u spiele , Z e i-

tungen , auf Predigten 57 ) und sonst alle an

das Volk gerichteten Reden . Noch mehr : Bilder

und Kupferstiche , und was immer eine Art

von Öffentlichkeit , wie man sagen darf , em¬

pfangt , wenn es zum Verkaufe oder zur Schau

ausgesetzet ist , was vielleicht irgend einer Volksbe¬

wegung Anstoß geben , z8 ) oder die Sittlich¬

keit und Anständigkeit empören kann / gehöret

unter ihre Aufsicht . Das Gesetz der Thebaner , ( bey

dem Älianus ) welches die Künstler verpflichtete , in

ihren Werken die Anständigkeit zu beobachten ,

verträgt heute wenigstens in so weit eine Anwendung ,

haß der Fortgang der Künste nicht auf Kosten der Sitt¬

lichkeit gesucht werden soll. Ein wollüstiges Gemälde , daS

in einem Kunstsaale , in einer öffentlichen Sammlung ,

in dem Kabineke des Liebhabers ein Gegenstand des

Studiums der Schüler und der Bewunderung der Ken¬

ner ist , wird auf dem Markte ein Gegenstand der

Verführung , der Leidenschaft und der Ausgelassenheit .

Künste und Geschmack verlieren also nichts , wenn

Werke dieser Art frey auszusetzen , nicht erlaubet

wird .
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§. IZ - .

Die Aufsicht der Zensur in derAusübung

zheilet sich, über Schriften , welche in dem Lande ge-

druckt , und die , welche von aussen eingeführet wer¬

den. Eben diese Eintheilung sondert auch andere in

ihren - Geschäftskreis gehörige Gegenstände . In Anse¬

hung der ersteren sind die B u ch d r uck e r an sie an¬

zuweisen , daß ohne vorh ergehe nde Durchse -

hung des Manuskripts nichts gedruckt werde .

Es wird dadurch zur nothwendigen Vorsicht : Haus -

vder andere Wi n ke l - Buchdruckere yen , wor¬

unter alle Buchdruckereyen , wo keine Zensur bestellet

werde » kann , zu rechnen sind , nicht zu dulden . In

Ansehung der fremden Schriften haben die Buch¬

händler bey Einführung jedes neuen Werkes

d r Zensur eine « Abdruck zu behändigen , und vor

erhaltener Zula ssu n g unter der bestimmten Strafe

kein Exemplar zu verkaufen . Die Vorsehung mit

Kupferstichen und anderen Kunstwerken laust

auf eben dasselbe hinaus ,

§- rZ3 °

Übrigens ist die äussere Verfassung der Zensur
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gleichgültig . Es können einzelne Personen aufge «

stellet , sie kann einer eigentlich dazu verordneten Siel »

le aufgetragen , nur soll sie nicht leicht einem Kör¬

per , einer Gemeinde auSschliessend eingeräu¬

met werden . 60 ) Auf welche Weise aber eine Zensur

immer eingerichtet sey , so ist erforderlich , daß sie auS

Männern bestehet , die in allen Theil e n der Wis¬

senschaften gründliche Einsicht besitzen. Doch , wie die

Ungsbundenheit der Presse und Lektüre , welche

ohne Unterscheidung allen alles erlaubt , die

Mutter der schrecklichsten Unordnung und der schänd¬

lichsten Ausgelassenheit werden kann , so stände eine

übertriebene Strenge der Bücheraufsicht , die ei¬

nen Despotismus über den Verstand und die

Meinungen ausüben wollte ; eine Zensur , die eine

anständige Freymüthigkeit des Schriftstel¬

lers mit Verwegenheit vermengte , die ohne Un¬

terscheidung allen alles zu lesen untersagte ,

der Aufklärung eines Volkes im Wege , und fetzte das¬

selbe in Wissenschaften , Kenntnissen und Geschmack

um Jahrhunderte zurück. Um nun dem Willkühr -

lichen vorzubeugen , und die billigen zweckmässigen

Schranken aufbeyden Seiten zu bewahren , sind

den Zensoren bestimmte Regeln zur Richtschnur

Vorzuschreiben , müssen ihre Urtheile die weitere
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Berufung zur höheren Entscheidung nicht aus¬

schließen . Die Art , wie dem schädlichen Unterschieife

mit fremden Schriften und der Übervorthcilung in

Ansehung der inländischen Pressen vorzubeu¬

gen ist , wird ihrer eigenen Vorsichtigkeit überlassen ;

nur soll diese nicht in häusliche Untersuchung

ausarten . Ein Buch kann der Gegenstand der Zen »

surs - Aufsicht nie änderst werden , als wenn es in

Handlungsumlauf kommt . Damit aber die Buch¬

händler , wenn sie Bestellungen machen , durch vergeb¬

liche Her - und Rückfrachten nicht zu Schaden kom¬

men , ist nothwendig , daß denselben von Zeit zu Zeit

das Verzei chn iß der Werke , die man ganz zu

verbieten , oder nur unter gewissen Beschrän¬

kungen , nur g e rv issen Personen zu erlauben , für

nöthig befindet , mitgetheilet werde . Doch ein solches

Verzeichniß im Druck erscheinen zu lassen , wäre das

sicherste Mittel , schädliche Bücher mehr bekannt zu ma¬

chen , und ihnen durch das Verbot gleichsam einer ;

grösseren Reiz zu geben ,

5 - 34-

Die Erfahrung bestätiget , daß derMüssiggang

gewissermaßen die Wanzschule der Laster ist. Der



lüdcrlichste Mensch kann nicht sicherer ,

f alsdurch strenge Förde rungdesLagwer -

^ kcs gehütet werden - s ) Mau beugt also den La¬

stern vor , wenn man dem Müssiggange vorbeugt .
8s ist kein Zweifel , daß unter gewissen Umstanden
schon der Mnssiggang allein von der össentlichen Ver¬

waltung geahndet , 6r ) „ nd jeder Bürger , auch den
das Glück durch Mittheilung grösserer Güter der Nah¬

rungssorge entladen hat , zu einer Beschäftigung

angehalten werden mag. Die Gesetzgebung hat ein

Recht , alles bey Seile zu räumen , was dem Fort «

gange guter Sitten nachtheilig , was den Lastern be¬

förderlich ist ; ste hat ein Recht , den schicklichsten Ge¬

brauch der gemeinschaftlichen Kräfte zu bestimmen . Ist
nun der Mnssiggang den Sitten nachtheilig , beför¬
dert er die Laster , wird durch denselben ein Theil der

Kräfte , welche nutzbar angewendet werden könnten ,

unthätig und unnütz , so ist das Recht , demselben bey
allen Bürgern zu wehren , ganz nicht zweydeutig .
3 rdem Rechte der obersten Gewalt aber muß
von Seite der Bürger eins Pflicht zusagen , da

*

sie ihr Folgeleistung schuldig sind. Dürfen sie ihre ein -

zclnen Kräfte zu keinem andern Zwecke anwenden , als

wozu die gemeinschaftliche Kraft bestimmet ist, so kann
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ihnen um desto weniger ftry stehen , dieselben gänzlich

unnütz zu lassen .

s) Nulls «,t msjor vel neczuiizimi liouiinis custoäi »,

^ usm ô ieri » exsctio . Loiullisllai 8.

§- lZS .

Die gesetzgebende Klugheit muß hier die allgr .

meinen und besonderen Mittel an die Hand ge¬

ben , durch welche dem Müßiggänge am schicklichsten

vorgebauet wird . A llg em ei n e Vorkehrungen sind :

Laß die Nahrungswege durch eine geschickte Lei¬

tung der Handlung für das Maß der Bevölkerung

zureichend , und nicht etwa durch Hindernisse aus¬

schließender Zünfte und Gewerbe verenget werden : daß

jede nützliche Beschäftigung ehrbar , aber Mus .

siggang und jede unnütze Beschäftigung ver¬

ein ehrend sey : daß dieser Grundsatz der Jugend

durch die Erziehung wohl eingepräget ; daß den Seel¬

sorgern aufgetragen werde , das Volk zu belehren : Al¬

mosen , welches zur Arbeit tau g lichen Menschen

gegeben wird , weit entfernet , verdienstlich zu seyn ,

werde vielmehr eine Nahrung dc § Müßigganges , und

das zur Unzeit sich äußernde Mitleiden eine Ursache

und Gelegenheit der Laster , das gleichsam selbst in



Laster ausartet . 6, ) Die besonderen Vor -

kehrungen sind vorzüglich folgende : Abstellung

des Bettelns : eine genaue Aufsicht , wo .

durch sich im Staate jedermann ernähre :

die Einschränkung aller unnützen , dem

Müssiggange ähnlichen Beschäftigungen :

die Verminderung der S tu d ir e nd e n : eine

gute Zucht des Dienstgesindes ; und um die .

ftm allen die volle Wirksamkeit zu geben , wohl

eingerichtete Arbeits - und Zuchthäuser .

5 »Z6.

Wenn diejenigen Armen , welche Leibesgebrech .

lichkeit , des hinfälligen Alters , oder auch anderer au-

genblicklichen Umstände wegen ganz keinen , oder nicht

einen hinlänglichen Unterhalt gewinnen können , ver¬

pfleget oder unterstützet werden , so ist keine Ursache ,

warum nur ein einziger Bettler im Staate

geduldet werden sollte . ES muß daher das Almosen ge-

den auf der Straffe , i » Kirchen , in Häusern ,

in Klöstern 64 ) abgestellet werden . Es muß das

Betteln verboten , und zwar unter waS immer für

einer Bemäntelung 6Z ) verboten seyn. Es müs»

feu Wachen bestellet werden , ftp es nun eigene .
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oder , daß den ordentlichen Wachen der Polizei ) zugleich

der Auftrag gemacht werde , diejenigen , welche diesem

Gebote entgegen handeln , einzuziehen . Dem Verbote

des Bettelns Gewicht beyzulegen , werden gegen Über¬

treter S t r a fe n verhänget , die nach den Stufen

der Unverbesserlichkcit zu verschärfen sind. Der zum

ersten Male Betretene wird in das Arbeitshaus ge¬

bracht . Die Verschiffung in ein Arbeitshaus ist ei¬

gentlich keine Strafe ; sie ist ein Mittel , den Ver¬

schlossenen durch die Erfahrung zu belehren , daß eine

ehrbare Erwerbung nicht so ermüdend und beschwer¬

lich, und dem strafbaren Betteln vorzuziehen ist. Wenn

einige zum zweptcnMale ergriffen werden,soll dasZ u cht-

haus durch härtere Arbeit ^ der nach Umstanden

eine Züchtigung beygesellct wird , an ihrer Zurechtwei¬

sung arbeiten . Wo auch dieses nicht fruchtet , so sehe ich

nicht , was die öffentliche Aufsicht abhalten könnte , einen

muth willi gen und gegen alle Züchtigung fühllosen

Müffigganger auf einige Zeit zu dem Jestungs -

baue , oder sonst zu einer ö ffe n t li ch e n Arbeit in

Fesseln zu verurtheilem

§- iZ " .

Um aber Bettlern einigermassen selbst den Auf -



enthalt unmöglich zu machen . mu§ nicht nur von

Leuten , die das Betteln als ihr Brod - Gewer¬

be treiben , die Aufnahme in Häusern , und die

Beherbergung in Gasthöfen bey schwerer Straft unter¬

sagt , auch dieserwegen öftere Nachsuchung gehalten ,

und sonst ihnen jeder Unterschleif zur Sommerszeit , al¬

lenfalls in Hütten oder Höhlen au der Strasse benom¬

men werden ; es muß auch den Magistrakspersonen

selbst , nicht ungestraft dahin Zehrn , wenn sie in ei¬

ner so wichtigen Sache einer Nachlässigkeit überzeuget

werden .

tz. lZ3 .

Diese oder ähnliche Befehle und Anstalten gegen

die Bettler sind beynahe in allen Landern vorhanden .

Dennoch ist der Erfolg mit der Absicht in den meisten

nur wenig übereinstimmend gefunden worden . Man ist

also darauf verfallen , fremde Bettlern usdemLan¬

de z u sch i e b e n, fremden Bettlern den Eintritt über die

Gränzen zu versagen , den Zollöedienten die Aufsicht

aufzutragen , damit keine hereindrangen ; den

Schis - und Fuhrleuten zu verbieten , keine in das Land

zu bringen , endlich auch die Freyheit , zu herra¬

the n, durch Verordnungen einzuschränken , und

l!Erster Band .
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brod losen Leuten 6ö ) selbe ganz zu benehmen . Der

Gesetzgeber , der den Werth der Menschen kennet , und

Hände zu nützen weiß , wird Gesetze dieser Art auf¬

heben, und anstatt Jemanden abzuschaffen . Jeder¬

mann zu beschäftigen suchen. Wenn übrigens so viele

und wohl überdachte Gesetze ohne Folgen sind , so lag

der Fehler meistens nur darin , daß der wahre

Arme nicht versorget war , und es der Regierung

dann nie Ernst seyn konnte , die Anstalten gegen

Bettler mit Nachdruck handzuhaben .

Dafern jeder Bürger verbunden ist , Rechen¬

schaft zu geben , womit er sich beschäftiget , und sei¬

nen Unterhalt gewinnet , a) und wenn dann die , bey

welchen diese Rechtfertigung geschieht , keine andere Be¬

schäftigung gelten lassen , als die der Bestim¬

mung eines rechtschaffenen Bürgers zusaget , so wird

die Zahl derjenigen , welche sich auf eine der gemeinen

Wohlfahrt nachrhcilige , auf eine den Sitten gefähr¬

liche Art zu ernähren pflegen ; der Spiel er von Gewer¬

be, der Alchymisten , Schatzgräber , reisen¬

den Schauspieler , 6^ ) S c i l ka n z er , Taschen -

kün siler und anderer dergleichen entweder betrügen -
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scher, oder mit dem Müßiggangs übereinkommender

Erwerbungswege gar bald von selbst abnehmen , und

durch dieses einfache , in der Ausübung gar nicht schwe¬

re Mittel dem Müßiggänge , und mit ihm Unsittlich -

keilen und Lastern die Thüre verschlossen werden - Eben

das Familien - Verzeichniß , woraus bey Seelen -

b e sch r e i b ung e n die Hausta belle gemacht

wird , kann die Beschäftigung zugleich mit an¬

zeigen . Diejenigen , welche der Hausbesitzer über die

Treue ihrer Anzeige in Verdacht hatte , sollen den Kom¬

missaren , oder der Grundobrigkeit gemeldet , die Grün¬

de des Verdachtes angeführet , und die in Verdacht

Genommenen , die Wahrheit ihrer Anzeige darzuthun ,

angehalten werden . Es ist , wenigstens bey der arbei¬

tenden Klasse , dem Hauseigcnkhümer nicht schwer , zu

sehen , ob ein Miethmann sich in der That nach seiner

Angabe beschäftige . Wenn z. B. jemand sich als eine »

Hand werker ansetzt , der sein Gewerbe mit Ham¬

mer und anderen lauten Arbeiten treiben muß , und

man hatte nie , was dergleichen Arbeit ankündiget , im

Hause vernommen , so wäre gegen ihn gegründeter

Verdacht vorhanden .

S . - 35 -

nu

N- !



Die Neigung , sich ohne Mühe und Anstrengung

zu ernähren , war die Erfinderinn von unzähligen Be¬

schäftigungen und Künsten , 68 ) durch welche

der Müffiggang fortgepflanzet , den Manufakturen und

Gewerben Hände und Fähigkeiten , dem Staate nütz¬

liche , anwendbare Bürger entzogen werden . Welcher

Widerspruch ! so viele nützli che Beschäftigungen und

Gewerbe find in Zünfte beschränket , und zu einer

gewissen Zahl herabgesetzt , indessen den unnütze »

Brodkünflen die Freyheit überall unbenommen ist , sich

in das Unendliche zu vermehren . Die Gesetzgebung soll

diese Erwerbuligsarken , so viel sie kann , in den Augen

des Volkes unwerth machen , und in die engsten Gränzen ,

in welche es möglich ist, und so sehr die zum Theile gleich¬

wohl nothwendigen Erholungen der gemeinen Volks¬

klassen es zugeben , einschließen . Sie wird ihre Ab¬

sicht leicht erreichen , wenn sie neben der im vorherge¬

henden Satze empfohlenen Aufsicht , solchen unnützen Be¬

schäftigungen noch das Gewicht der Abgaben so schwer

aufleget , daß die Beschwerlichkeit , sein Auskommen

dabey zu finden , eben so davon abhalte , wie vorher

die Leichtigkeit eine Anlockung war , sich dahin zu

wenden .
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Das Übermaß der Studirenden s ) fallt

dann am deutlichsten auf , wenn man ihre Menge

gegen die Ämter hält , zu welchen sie einst angewen¬

det werden sollen . Diese Gegeneinauderhaliung über »

chühret alle Welk von der Nothwendigkeit , die Zahl

der Studirenden in ein Verhältniß zu ihrer künf¬

tigen Bestimmung zu bringen . Leute , die ihreJu -

gend 6^) in den Schulen verleben , werden in dem

Schatten der Hörsäle zu Handarbeiten trage ; und ,

war einst ihre einzige Zuflucht , sich irgend in ein Klo¬

ster zu werfen , so bleibt ihnen jetzt meistens nur die ,

auS der Betrügerei ) ein Brodgewerbe zu machen . Man

würde also nicht jedermann , aber auch nicht eben nur

die gewählkesten Talente , wie man vielleicht dafür

halten dürfte , zu den Studien lassen . Es gibt in dem

Staate so manche Federbcdienung , welche ein Mittel »

mässiges Talent , oft eine Hand allein , sehr wohl

versehen kann . Die Künste hingegen , die Hand¬

lung , die Manufakturen fordern nicht weniger

als die Wissenschaften Ge nien , wenn sie auf einen

gewissen Grad der Vollkommenheit erhoben werde «

sollen . Die Gesetzgebung muß die Talente unter die
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Verschiedenen Stände mir einsichtsvoller Unpartheplich -

kett zu vertheilen , bedacht seyn.

») S. 5. -ZZ.

8. 142 .

Die Zucht desDienstgesindes wird durch

eine wohl eingerichtete Dienstgcsind - Ordnung

erhalten . Wenn von den D ie » stg eber n und der

öffentlichen Aufsicht darüber strenge gehalten wird , so ist

sie eines der kräftigsten Mittel , die Zahl der Müßig¬

gänger zu verringern , indem sie bey einer so grossen

Volksklasse den Müßiggang gleichsam unmöglich

macht . Das Wort : D i eu stg es, n d bezeichnet zwar

insgemein alle diejenigen , die sich auf längcreZeit

inPrivatdienste bedingen ; vorzüglich aber begreift

man hier die minderen Klaffe », Livercp , Mäg¬

de , Skallleute , Hausknechte u. d. gl. Der

Endzweck einer Gesindvrdnung ist dreyfach : dem

M n th willen von Seite des Dienstvolkes , der

Härte und Unbilligkeit von Seite der Herren

vorzubeugen , und die Anzahl des herrenlosen

Gesindes zn vermindern . Hierauf also muß bey

Enkwerfung einer Gesindvrdnung 70 ) das Augen¬

merk gerichtet seyn.
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Der Muthwille des Diensigesindes äuffert sich

in dem unzeitigen Dienstver lassen , inunbil »

ligen , uiimässigenForderungen , in V e r-

Weigerung der Arbeit , in Betrügerei ) « «

und Untreue , in merklicherer Nachlässigkeit ,

und dem dadurch den Gesindhältern verursachten Scha -

de n. und in Unehrerbietigkeit gegen die Ge-

stndhälker .

144 .

Das un zeitige Die n stverla ssen zu hin¬

dern . müssen zu den Dienstveränderungen eigene Fri¬

sten festgesetzet , ausser dieser Zeit aber , etwa den

Fall einer Hciralh , oder merklichen Glücksverbesserung

ausgenommen , nicht erlaubt seyn , den Dienst zu ver¬

lassen. Wo dergleichen gesetzmäffige Miethzeit nicht ein¬

geführet ist , muß wenigstens eine Aufkündigungszcik

festgesetzt werden , binnen welcher sich der Gesindhälter

nach einem tauglichen Dienstboten umsehen könne.

Sowohl in den Fristen zu Dienstveränderungen , als

in der Aufkündigungszeit ist zwischen dem offenen

Lande und den grösser en Städten nothwendig
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ein Unterschied zu beobachten . Die Zeit des Dienst -

wechsels muß bey dem ersten auf die Wintermo¬

nate verlegt seyn , wo die Gesindhälter durch Aus »

Iretung des Gesindes in ihren landwirkhscha ftli -

chen Verrichtungen nicht gchcmmet werden . Auch ist

für beyde Theile nothwendig , znr wechselweise » Auf-

kündigungszcit auf dem Lande eine längere Frist

zu bestimmen . Sowohl Dienste als Gesind sind auf

dem offenen Lande nicht so häufig , da § die Verabschie¬

deten sogleich andcrwärkig unterkommeu , oder die Ge¬

stndhälter anständige Dienstlcute auffinden könnten .

Alles D ien stver lassen ausser diese » gesetzmäffigen

Wechselzeiten muß der Strafe uuterliegcn ; um desto

mehr auf das heimliche En t l aufeu , auf Z u-

sam nie » schwör » n gen des Gesindes , auf das so¬

genannte A b re d cn aus einem Dicnstorke eine em¬

pfindliche Züchtigung gesetzt , und sowohl heimlich ent -

laufeue Dienstboten , das ist , die aus ihrem letzten

Dienstorte keinen Abschied zeigen können , zu be¬

herbergen , als überhaupt Dienstleute ohne Ab¬

schied ( wie man das Dienstzeugniß nennet ) anzuneh¬

men , strcuge verboten seyn. Das letztere ist beynahe

der wirksamste Theil der Gesindordnung , wenn

noch damit die Verbindlichkeit von Seite der Dienst -

Halter vereinbaret wird , dem entlassenen Dienstbote »
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den Abschied nach der Wahrheit , so gut oder

übel er denselben verdienet , zu geben . Durch Vereini¬

gung dieser zwey Punkte wird das Dienstgesind in die

Nothwendigkeit gesetzt , sich wohl zu verhalten ,

weil es bey Verabschiedung aus einem Dienste ohn e

Zeugn ! ß, oder mit einem Übeln Zeugnisse , nir¬

gend angenommen zu werden , fürchten muß. Zwar soll¬

te die eigene Vorsichtigkeit jedermann von selbst anro¬

chen , keinen Dienstboten ohne Abschied anzuneh¬

men ; aber um Gesindhalter auf jeden Fall dazu zu

vermögen , wird genug seyn , dem Dienstgeber , wenn

ihm von einem so unvorsichtig in Dienst genommenen

Dienstboten auf irgend eine Art Schaden zugefüget

wird , den Rechtsbeystand z » versagen . Die¬

ses verneinende Zwangsmittel hat die Polizey

gegen jedermann , auch gegen den eS ihr sonst an

jedem andern gebricht .

8- - 4S.

Den unbilligen und unmassigen For -

derunge « des Dieustgestndes Schranken zu setzen ,

kann , wenigstens für die geringeren Gattungen der

Dienstleuke , in Ansehung des Liedlohnes , der

Ätzung , der Kleidung , der Darangabe und
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bliche n Geschenke , als zum neuen Jahr « u. d.

gl. eine Taxe gesetzt werden , welche zu überschreiten ,

nicht erlaubt seyn soll. An sich selbst sind die Dienste

des Gesindes nicht weniger , als die Arbeit so Vieler

Handwerke ein Gegenstand der Taxe : und es

muß überhaupt zum Nutzen der Diensthalter , und zur

Zucht des Gesindes gereichen , wenn dem Dienstbo -

ten zwar im Allgemeinen eine zureichende Verpflegung

und verhäünißmassiger Lohn versichert , aber ihm , sich

durch blosses Wechseln des Dienstes seine Umstände

auffallend zu verbessern , die Aussicht benommen ist.

Um diese Taxe nicht durch S eik e nwege zu verei¬

teln , würde den Gesindhältern nützlich untersagt wer¬

den , die Livereyen nicht mir Gold oder Silber

zu besetzen. Denn da am Ende des Jahres die Liverey

den Bedienten heinuällt , so ist diese Pracht in der

That nickkS anders , als ein - Erhöhung des Lohnes

unter einem andern Namen . Selbst der Freygebig¬

keit gegen Dienstleute können einige Gränzen ge¬

setzt werden . Eine solche Beschränkung würde wenig¬

stens nicht unbilliger seyn , als die Beschränkung der

Freygebigkeit zwischen Ehelenten in dem römischen Rech¬

te. Man wende nicht ein , daß man dadurch den Her¬

ren das Mittel entreisse , bessere Dienstboten zu

belohnen . Es ist dem Staate nicht daran gelegen .
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daß hier und da ein Gestudhälter einen besseren ,

sondern daß alle Diensthälter gute Dienstbo¬

ten haben . Sollten ausser o rden tl i che Dienste ,

z. B. eine Wartung bey langwierigen Krankheiten oder

d. gl. einer besonderen Belohnung würdig scheinen ,

so könnte dieselbe durch die Hände der Obrigkeit ,

der drs Ursache des Geschenkes mit anzuführen wäre ,

gegeben werden . Das Geschenk würde auf diese Art

für die Klaffe ermunternder , und die verder¬

bende Freygebigkeit wäre gehcmmet .

§. 146 .

Es ist unmöglich , alle Fälle , worin man der

Dienste des Gestades benökhiget seyn kann , zu be¬

stimmen , folglich eben so unmöglich , die verschiedenen

Arbeiten von denselben vorhinein ausdrücklich z«

bedingen . Damit also durch unzeitiges Weigern
des Gesindes der Dienstherr nicht zu Schaden komme,
oder wenigstens in Verlegenheit gesetzt werde , so soll
kein Dienstbot berechtiget seyn , eine ihm aufgetrage¬
ne Arbeit zu versagen , sie wäre denn augenscheinlich
von solcher Art , welche zu verrichten , er unvermögend ,
oder auch , welche für den Dienst , zu dem er sich be¬

dungen hak , offenbar unschicklich ist. Die Gestudhälter
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müssen zur Wirksamkeit dieses Verbotes mit einer häus¬

lichen Zwangmacht bewaffnet seyn. Besondere

Widerspenstigkeit aber , bey welcher die häusliche Zwang -

Macht ohne Wirkung seyn würde , soll über geschehene

Anzeige , andern zur Warnung , von dem Gerichte

selbst streng , und nach Umstanden öffentlich ge¬

straft werden .

§. ,47 .

Untreuen und Bekrügereyenvon einerge -

wissen Wichtigkeit und Betrage , wodurch dem

Gesindhaltcr ein merklicher Schaden zugefüget wird ,

werden als Verbrechen dem Kriminal - Verfahren un¬

terworfen . Aberauchkleineren Entfremdungen ,

kleineren Veruntreuungen , welche durch hö¬

heres Anrechnen , durch Üb er vor t hei l u n g

an Maß und Gewicht verübet werden , und in der

That Hausdiebstahle sind, muß, wenn sie öfters ge¬

schehen, durch die daraufgcsctzke Strafe desZuchthau °

fe s, oder sonst einer gerichtlichen Züchtigung Ein¬

halt gethan werden . Es wird sehr viel zur Treue des Ge¬

sindes beytragen , wenn den auf einer Untreue betretenen

Dienstboten , wofern es dem Gcsindhälter ansteht , so¬

gleich zu verabschieden , erlaubt , aber zugleich sorge -
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schrieben ist, dem Abschiedediefeürsacheseiner

Entlassung einzuverleiben . Überhaupt müssen

dieAbschiedsbriefe nicht blosse Förmlichkeiten

seyn, sondern , wie schon gesagt worden , nach dem wah¬

ren Verdienste des Gesindes , nach Wohl - oder Übel¬

verhalten desselben ertheilet werden . Um die Gesiud -

ßalter hierzu zu zwingen , würde derjenige , welcher

einem wegen Untreue , oder sonst übler Aufführung

entlassenen Dienstboten einen Abschied ertheilte , ohne

seines Vergehens darin zu erwähnen , der also dadurch

denjenigen , welcher den Dienstboten auf guten Glau¬

ben des Zeugnisses angenommen , zu Schaden brach -

te , zu verbinden seyn , diesen Schaden zu vergüten .

Damit das Gesind auf des Herrn Namen nichts er¬

borgen , nicht sonst unter dem Scheine , als gescha¬

he es für die Dienstgeber selbst , verpfänden , und

heimlich verkaufen könne , muß Trödlern

Krämern u. d. gl. allen , welche mit Kauf und Ver¬

kauf alter Sache » Gewerbe treiben , ohne Vermisse »

der Gestndhälter etwas von dem Dienstgestnde zu kau¬

fen , nicht nur bey unentgeltlicher Zurück stcl -

kung , sondern auch unter besonderer Strafe

verboten seyn. Diejenigen , welche , ohne sich anzufra¬

gen , d«pn Dienstvolke für ihre Diensthälter geborgt
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hätten , sollen weder an den Herrn , noch an den Dienst «

boten eine gütige Forderung stellen können .

§. - 48 .

Die Nachlässigkeiten deS Dienstgesindes ,

die Unachtsamkeiten , wodurch die Gesindhälter

entweder mit einmal , oder , da sie öfters geschehen ,

durch die verschiedenen kleineren Nachtheile beträchtli¬

chen Schaden leiden , werden dadurch verhütet , daß

der Dienstbot , der durch sein Versehen Schuld trägt ,

den Schaden von seinem Lohne zu ersetzen habe .

So hart eine solche Verordnung scheinen dürste , so

ist sie dennoch beynahe unumgänglich : nicht nur , weil

Verweise und Ermahnungen wenig ergiebig sind , das

Gesind vorsichtiger zu machen , sondern auch , damit

dem Muthwillen vorgebauet werde , durch welchen

boshafte Dienstleuke sich unter dem Scheine der Un¬

vorsichtigkeit und des Versehens an ihren Herrschaften

zu rächen , keinen Anstand nehmen würden , wenn

eS nicht erlaubt wäre , sich darüber auf was immer

für einen Fall zu entschädigen .
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§. i4S -

Wenn gleich die übrigen Wege des Muthwillens

beschränket sind , so kann das Dienstgesmd noch durch

Unanständigkeit und U n e h r e r b i e tu n g des

Betragens beschwerlich fallen , wofern es hier an ge-

seßmässiger Vorsichtigkeit mangelt . Nothwendig muß

zwischen Herrn und Dienstboten das Verhältniß von

Ansehen und Ehrerbietigkeit gehandßabct wer¬

den , ohne welches die häusliche Ordnung nicht beste¬

hen kann . Wenn das Gesinde dieser Ehrerbietigkeit

durch Frechheit des Betragens , oder auf irgend eine

noch beleidigendere Art zu nahe tritt , so müssen dem

Herrn verhältnißmässige Mittel zugestanden seyn , die

Ordnung herzustellen und handzuhaben . Die Falle sind

oft so beschaffen , daß die gerichtliche Beschwerde eine zu

langsame Abhilfe seyn würde ; sie sind oft zu unerheb¬

lich , als daß die Gerichte darüber erst angegangen wer¬

den sollten . Ein Haushälter , besonders von der arbei¬

tenden Klasse , dessen Stunden seiner Erwerbung zu¬

gezählet sind , würde durch solche Weitläuftigkeiten zu
viel versäumen , und , um nichts zu versäumen , die

Beleidigungen des Gesindes meistens zu ertragen ge¬

zwungen seyn. Beynahe alle Gesindordnungen find

darin mangelhaft , da sie über diesen Gegenstand schw ei «



gen , oder wohl ausdrücklich das Dienstvolk 5 sg e n

- ie Gefindhälter begünstigen . Eine den Hausvätern mit

gehöriger Mässignng zugestandene häusliche Züch¬

tig u n g und Zwang « , acht ist zur Vollständigkeit

dieser Vorschriften unentbehrlich ; und sie kann so we¬

nig , als die Zwangmacht der Ältern in Anse¬

hung ihrer Kinder , weder für ungerecht , noch

für entehr end angesehen werden . Nur kommt es

darauf an , mit Billigkeit zu bestimmen , worin die¬

se Züchtigung bestehen soll. Geldstrafen würden

dem Seihe mancher Gefindhälter willkommen seyn, um

den Dienstboten seines mühsam verdienten Lohnes zu

berauben . Die Dienstentlassung ist in Städ¬

ten keine Strafe , weil da leicht andere Dienste ge¬

funden werden ; auf dem Lande aber , wo die Dienst -

leute , wie die Anmerkung bereits gemacht wurde - we¬

niger zu entbehren , und nicht so leicht zu ersehen sind,

würde sie dem Herrn so sehr als dem weggeschickten

Dienstboten empfindlich fallen . Es ist also nur die

körperliche Strafe übrig , allenfalls gemassig -

teStrei che, worin dann die Strenge der Gesetze dem

Gefindhälter genaue Gränzen auszeichnen müßte .



Her - wetzte Endzweck einer GcsiadorduuuA

äst : diejenigen , welche das Schicksal zum Dienen ver »

urtheilet , gegen Härte und Unbilligkeit der Ge¬

st » dhaltet zu schützen, n) Es muß daher durch die

Gesindvrdnung dem Dienenden von dem Gesindhälter

Ätzung . Kleidung und Lohn nach Verschieden¬

heit des Dienstes versichert seyn. Gegen die Vermin¬

derung seines mit Schweiß und Mühe erworbenen Loh»

nes , durch Abzug eines jeden unbeträchtlichen , ohne

Vorsatz und Nachlässigkeit , aus blossem Versehen zu¬

gefügten Schadens muß Vorsehung gemacht werden .

Der Gesindhälter muß bey der ihm zugestandenen

häuslichen Züchtigung nicht ungebundene

Hände , noch wegen jeden leichten Versehens ein un-

begranztes Recht haben , dech Dienstboten hart mitzu¬

fahren . Wenn es dem Gesinde nicht erlaubt ist , nach

Willkühr aus dem Dienste zu treten , so muß auch

den Gesindhaltern nicht frey stehen , das Geßnd ohne

vorhergehende Aufkündigung fortzuschicken , noch

einen Dienstboten , der nach gesetzmässig festgestellter

Aufkündigung seine Entlassung verlangt , mir G e»

walt zurück zu halten , ihm seinen Abschied zu v er »

weigern , oder , wenn er sich anständig und Irrt »

Erster Band »
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verhalten hat , einen schlechten Abschied zu erthei -

lcn , und rvas solche m iß e m p s c h len d e Kunstgriffe

mehr seyn mögen .

S. §- -'<2,

§. lLl .

Zri mehrerer Befestigung der wechselseitige »

Pflichten und Rechte hat man in verschiedenen Orten

für nothwendig erachtet , ein eigenes G esi n d g e r i ch t

aufzustellen , wo sowohl die Gesmdhalker gegen Sie

Diensileitte , als diese in Fallen , worin sie gegen die

Herren Schutzes bedürftig sind , ihre Beschwerden an¬

zubringen haben . Das Dienstgesind macht eine sehr

§ ro sse Volksklasse in dem Staate anS , bey wel¬

cher tägliche Entscheidungen , und, nach Beschaffen¬

heit der Umstände , augenblickliche Vorkehrungen noth¬

wendig werden ; daß also eigene Dienstbotcnge rich¬

te , wenigstens in grossen Städten , zur besseren Handha¬

bung der Gesindvrdiumg ohne Zweifel vieles beytragen

können . Eine solche Gcrichtsstekle muß, wenn sie anders

die gehörige Wirksam keil haben soll, in den in ihre

Gerichtsbarkeit einschlagenden Falken , vhneA n se he n

der Pcrsoüen , zu verfahren , berechtiget seyn. Sie

hat die vorfallende » Streitigkeiten zu entscheiden , die



boshafte » Dienstboten zu strafen ; aber auch der Tyran¬

nen der Diensthälter Einhalt zu thun , dem Dienstbote «

zu seinem vorenthaltenen Lohne vcrhilflich zu seyn, und

wofern der Diensihälker den Abschied verweigert , oder

wider des Dienstboten Verschulden einen mißempfchlen -

den Abschied ertheilet , nach vorgehender Untersuchung

eine gerichtliche Urkunde zu geben . Es fließt aus der

Natur der bey einem solchen Gerichte vorkommenden

Fälle , daß das Verfahren ohne Förmlichkeit

seyn , daß seine Gerichtssitzungen nicht nur täglich »

sondern , wenn es nöthig ist , zu jeder Stunde drS

Tages gehalten werden , und seine Urtheile ohne wei¬

tere Berufung seyn müssen.

§- >52 .

Der öffentlichen Ordnung liegt endlich eben ss

siel , als au beyden vorhergehenden Endzwecken , au

Verminderung des dienstlosen und unbeschäf¬

tigten Gesindes , u) Es ist daher ein wesentlicher

Theil einer guten Gesindordnung , daß dem länger u ri¬

tz edie listeten Gesinde aller Orten wenigstens der

Aufenthalt erschweret , und solches dadurch , eifrig nach

Dienst zu suchen, gezwungen werde . Man erhalt diese

Absicht zum Theile , wenn den Gastwirthen , auch sonst

L 2
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jedermann verboten wird , eiueu heimlich e n r lau¬

fe ncn , oder mit keinem Abschiede versehe¬

nen Dienstboten zu beherbergen . Aber da¬

durch ist der längeren D i e n stl v st g kei t derjern -

gen , weiche ordentliche Abschiede haben , nicht vorge ,

bauet . Überhaupt also muß die Obrigkeit das dienst ,

lose Ecsind stets unter einer näheren Aufsticht behalten ,

und nur kurzeFristen festsetzen, nach deren Verlauf

Unbedienstetc ohne Erlaubniß nicht weiter dürfen be¬

herberget werden . Insbesondere aber werden g e-

schwornc G c st »1> z u b r i n g e r und Gestndh e r¬

be rgcn zu dieser Absicht eine wirksame Anstalt seyn.

«) S. §. --es-

h. - 5Z.

Die geschrvornen Gestnozubriuger sol¬

len vom Gesindgerichte bestellet , und in Eid genom¬

men werdrn . Nach der Grösse der Städte müssen der¬

selben mehrere , z. B. in jedem Viertel zwey seyn.

Nur sie allein werden berechtiget , für die ausge¬

tretenen Dienstboten nach Verschiedenheit der Ge¬

schlechter Herberge zu hatten , wofür ein geringes Her -

berggeld bestimmt seyn muß. Der antretende Dienst ,

bot wird angewiesen , an dem Tage seiner Dienst -



losigkeit sich bey ihnen zu . melden , und seinen Ab¬

schied vorzuzeigen , welcher in ein eigenes G e fin d«

prokokoll mitTauf - und Zunamen , den F a-

higkeiten , dem Namen des ehemaligen

Dienstgcdcrs , und dem Lage der Anmeldung

eingetragen werden muß. Der Gesindzubri n ger

hat nun für den sich Meldenden um Dienst zu sorgen :

diese zu finden kann nicht schwer werden ; denn so bald

eine solche Einrichtung bekannt ist, wird sich jeder , der

eines Dienstboten nöthig hat , von selbst an den Ge-

ßiidzubringer wenden . Sind acht , höchstens vier¬

zehn Tage vorüber , ohne daß sich ein Dienst findet ,

so würde der Herrnlose Dienstbot , wenn es ihm sonst

an einer dem Gesindzubringer bekannten Erwerbung ge¬

bricht , an das Ar bei ! s haus gewiesen , um da sei,

neu täglichen Unterhalt so lange zu suchen , bis er

wieder in einen Dienst unterzukommen , Gelegenheit

hak. Die Mühe des GesindzubringerS wird zur Hals¬

te von dem Herrn , zur Halste von dem Dienstboten

nach einer bestimmten geringen Laxe bezahlet

werden . Eine solche Anstalt wird wenigstens den Un¬

terschleif des Herrnlosen Gesindes in vielen Anlässe «

hindern , die Aufsicht darüber erleichtern , und die Wir¬

kung haben , sowohl , daß daS Gcsind nicht so leicht «
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sinnig Dienste verläßt , alZ auch unter neuen Diensten

Weniger wählet .

§. rZ4 -

Alle Vorkehrungen gegen den Muffig gang er*

warten den letzten Nachdruck von einem wohl ein¬

gerichteten Arbeitshaus « und Zuchthaufe , n)

Ein Arbeitshaus ist mit einem Zuchthaus »

nicht zu vermengen ; ihre Ab ficht ist durchaus unter¬

schiede »; sie sind daher in der i n n er c n V e r fa s.

s » n g eben sowohl zu unterscheiden . Die Absicht bey

einem A rb e i t s h a u se ist , den Arbcitlofrn vordem

Müssiggange , vor A us sch w eifnn g e n wie vor

der Noth zu retten , da er an diesem Orte zu al ,

len Zeiten eine Beschäftigung bereit findet , womit

er sich inzwischen Unterhalt erwerben kau». Das Ar¬

beitshaus ist also für folgende Gattungen von Men -

scheu gewidmet : itens für solche, die zwar sonst ei¬

nen eigenen Nahrungsstand haben , aber durch Um¬

stände an diesem Tage , zu dieser Zeit ohne

Erwerbung gelassen stnd. Diese Klaffe schließt Nie¬

manden aus , der nach Arbeit anfrägt , keinen Hand -

werker , keinen Taglöhner , keinen Ausländer , kciy
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Geschlecht , kein Alter : 2ttns . Für herrenloses

Dienstgestnd in der Zwischenzeit einer längeren

Dienstlvsigkeit : Ztens . Für jungeLcutc , welche etwa

das erstemal im Betteln , auf unbedeutenden

Veruntreuungen betreten worden , »der sonst auf

dem Wege der Ausschweifungen nur die erste n Schrit¬

te gewagt haben . Für diese ist es zwar eine Art von

Strafe , aber , wie es genannt wird , nur Medi¬

cin al strafe , wobey nicht der gegenwärtige

Zwang , sondern die künftige Besserung allein das

Augenmerk ist , und worunter nicht nur diejenigen , wel¬

che durch ihr Vergehen der öffentlichen Aufsicht sich

se l b st überliefern , sonder » 4kens auch die, an denen

Ältern , Anverwandte und V s r m ü nder bey

fehlgeschlagen «! andern Mitteln , diesen Weg zur Bes¬

serung zu versuchen , für nöthig finden , gegen Bezah¬

lung und Ersatz der Kosten aufgenommen werden

könnten . Auf diese Art würde durch das Arbeitshaus

zugleich der häuslichen Zucht hilfreiche Hand M

Weichet. , , ,

») G- §- -Z5. .



Für Ane so liedvolle Anstalt , welche die Abstel¬

lung des Müssigganges und die Zuflucht gegen au -

geyblickliche Armuth zugleich zur Absicht hak ,

ist hie gelindeste Benennung , z. B- ein Rettungs -

Haus , die angemessenste . Hie innere Verfas¬

sung muß dieser Benennung nicht widersprechen . Ich

kann mich nicht auf eine » umständlichen Entwurf

einer solchen Verfassung Anlassen . 7^ 4 M beschranke

mich auf einige , aber wesentliche Punkte . Alles Äus¬

sere eines gezwungenen Aufenthalts muß dar¬

aus uerbannelseyn . Die Lrbeirer sollen in dem Hau¬

se Kost und Herberge finden ; aber niemand soll

gezwungen seyn , Kost und Herberge daselbst zu

nehmen . Die Wahl der Arbeit soll jedermann gelas -

sen , auf jeden Fall gegen vorgesehene Sicherheit die

Arbeit auch nach HauS gegeben werden . Die Be¬

schäftigungen , welche bereis gehalten werden , müsse »

für alle Gattungen Menschen seyn , für unterrichte¬

te , und auch für diejenigen , welche keine bestimmte

Nrheik gelcrnet haben . Von dieser letzten Art von Be¬

schäftigungen sind alle ersten Zubereitungen in

Wanufakturen , alte Vorbereitungen der Hand«



gtwerbe , um welche für diese Häuser vorgesarget wer »

den muß. Man kann die Unterweisung in nliHli »

chen Arbeite » zwar anbieten , aber au fgedrun »

gen soll sie niemanden werden , als der drikken und

vierten Gattung ; diesen eigentlichen Zöglingen

des Hauses , gegen die jedoch nach immer mit Geliu -

digkeit verfahren , alles , was in ihren Unterricht ein »

schlagt , Mehr auf Ordnung , als auf Zwang

hinauslaufen , und auch dann , wenn Ung eleh rig -

keit oder Fehle r sie strafwürdig machen , nur eine

kleinere Züchtigung , z. B. eine Verschlies¬

st , ng in abgesonderte Kammerchcn , Fasten u- d. gl ,

erlaubt werden muß.

ß. ' L6.

Diejenigen , welche einer gröss . erenZüchtigung

nöthig haben , gehören nicht hierher , sondern in ein

Zuchthaus , a) dessen Bestimmung für öfters

betretene Muffig gän g er , für hartnäckige

Bettler , für unverbesserliche Ausschweifer und

Böfewichker , mehrere Strenge , eine in den A r-

Seiten und in der Züchtigung in die Augen fal »

knde Verschiedenheit fordert . Der Aufenthatt in dem



Zuchthause muß immer durch ritten Gerichts -

sxru ch bestimmet werde ». Der hierher gebrachte Zucht -

ling ist also eiu veru rkhei lter Übclthäter ,

und wird als ein solcher behandelt . Er empfangt

t »cy dem Einlritte eine Zuchthaus » Kleidung ,

Wird in eine Art von G e fä n g n i ß verschlossen , aus

welchem er nur zur Arbeit entlassen wird , die nach

dem Masse seiner Schuld und dem Grade der Un-

verbcsserkichkeit erschweret werden , die er nach eben

diesen! Masse manchmal in Fesseln verrichten , und

sich , welches in einem Zuchthause ein nothwendiger

Punkt ist , durch diese Arbeit seinen Unterhalt er¬

werben muß. Die Arbeiten , an die er gewiesen wird .

sind mühsame Verrichtungen , welche die

Kräfte stärker mitnehmen , uud geringer bezahlt «er -

den. Die Widerspenstigkeit , oder andere Fehler , selbst

nur die Weigerung des Arbeitens werden mit Schlä¬

gen gezüchtiget . Ein noch einfacheres und vielleicht

Wirksameres Z w a ng mi t te ! ist der H u n g e r. Je .

der Züchkling soll nur von dem Erwerbe seiner Arbeit

ge nähret werden . Der nicht arbeitet , kann also

nicht genähret werden . Schläge werden den Zucht -

jingen manchmal auch schon durch das Urtheil zuer¬

kannt - Bey diesem härteren Verfahren ist die Absicht
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der öffentlichen Strenge , dem Züchtlinge einlench »

send zu machen , wie viel besser es ist , sich im

Genusse der Freyheit , mit leichterer Arbeit ,

eincu besseren Unterhalt zu erwerben , als

sich durch Müssiggang und Ausschweifung der Ge¬

fahr auszusetzen ' , zu einem so elenden Leben

vcrurkhcilet zu werden . Es ist übrigens immer noth¬

wendig , daß die Zuchthäuser ohne zweyde nei¬

gen Ruf und Entehrung seyn , damit sie, an¬

statt zur Besserung zu dienen , nicht vielmehr den Weg

dazu abschneiden . Daher sind die zu dem Z uchkhaei¬

se Verurtheilten niemals zu einer öffentlichen Ar¬

beit zu gebrauchen , und zur Schau zu geben , noch

die Ge fangenh äufer der zur öffentlichen

Arbeit verurtheilten Missethäter Zuchthäu¬

ser zu nennen ,

«) S. §. -z.z.

§. r . 57-

Eine Menge Menschen würde jedoch zuverlässig

entweder nie in gr össere Unord n u nge » und Un -

fittlichkei t verfallen , wenn sie nicht hierzu ver¬

führet würden , oder wenigstens , sie würden damis
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Nie so vertr a « t geworden seyn , wenn nicht G c -

legen heil sie eingeladen , und Le ich ti gk eit die

slnördnnng zur Gewohnheit veraltet hatte . Die

öffentliche Aufsicht muß also diese Gelegenheiten ,

so viel als möglich , zu verringern ? ? ) suchen , und

daher auf die Verführer von aller Art , besonders

auf K uppler und Kupplerinnen , auf die gehn «

mep Schandwirthe ein wachsames Auge haben ,

und wenn sie dieselben entdecket , solche mit einer anst

fallenden Strenge züchtigen . So sehr bin ich entfernt ,

zu glauben , daß öffentliche Schandhäuser ge¬

duldet , oder , wie einige Schriftsteller mit vielem

Ernste vorschlagen , 73 ) sogar vom Staate selbst ver¬

anstaltet werden sollen .

z.

Die Giünde , die man , um dieser Meinung Ein¬

gang zu verschaffe », mit grossem Wörtrraufwande

aufgeführet hak, laufen sämmtlich darauf hinaus : ein¬

mal sey für unmöglich anerkannt , in grossen , be¬

sonders in Hauptstädten , bey dem Zusammenflüsse von

Ehrlosen , von Müssiggäugern und Fremden den Aus¬

schweifungen Einhalt zu thun . Die öffentliche Vorsorge



müsse also ein Übel , das sie in der Entstehung

nicht hindern kann , doch in den Folgen weniger

schädlich zu Machen suchen. Sie leiste dieses , wenn sie

durch solche Häuser die zerstreute Unordnung gleich¬

sam unter ihren Augen zusammenzieht , sich dar¬

über die Aufsicht erleichtert , sich in den Stand fetzet ,

besonders über die Gesundheit der feilen Dirnen

besser zu wachen , deren Krankheiten sonst gleich

verheerenden Seuchen um sich greifen ; daß sie endlich

dadurch Verführung und Schande von dem Inneren

der Familien abwendet . 74 ) Die Erfahrung stür¬

zet alle diese schönen Erwartungen über den Häufen .

Darf man es widersprechen , daß in denjenigen Haupt¬

städten , wo öffentliche Schandhäuser , unter

was immer für einer Benennung , geduldet sind , die

Zahl der St ra sse nd i r ne n , der unterhalte¬

nen Mädchen immer noch äusserst groß , 7z ) daß

die Verführung noch immer nicht seltener ge¬

worden , daß die Treue der Gattinnen und die Sikk -

samkcit der Töchter nicht unangetasteter geblie¬

ben ist ? Keine Unordnung ist also dadurch vermin¬

dert , aber - ^ Gelegenheiten zur Unordnung sind

vermehret worden . Nein , nie kann , was sitt¬

lichübel ist , bürgerlich gut werden . Und , ge-
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bräche eS auch sonst an Gründen , so wird in meine «

Augen stets als einer der wichtigsten gegen die Ein¬

führung solcher Häuser gelten : daß sie, ohne dem

Verführungen der niedlicheren , feineren Wollüstlinge

76 ) Einhalt zu thun , der Jugend , welche Scham -

haftigkcit und Unbekanntschaft , wenigstens für einige

Zeit , zurückhält , eine ein lad e n d e L e i ch ti g kr i t

anbieten , sich sehr frühe um Sitten , Gesundheit und

Mannskraft zu bringen .

§. ' 59-

Alles , was von einer vorsichtigen Verwaltung

gefordert werden kann , besteht darin : daß sie ihre

Aufsicht nicht bis zur Ausspähn ng und häusli¬

chen Dur chsuchu ng erweitere : daß sie durch über¬

triebene Strenge gegen Schwachheiten nicht

etwa zu grösseren und schädlicheren Lastern Anlaß

gebe : daß sie sich begnüge , öffentliche Unan¬

ständigkeit , 77 ) ansbrechcnde Ärgernis¬

se nicht zu dulden , und Ältern , Verwandten ,

Ehegatten , der Nachbarschaft , welche über

Verführung ihrer Angehörigen , über

Störung der häuslichen Ordnung , deS

häuslichen Wohles , über Ärgern iß Klage füh -



rkn , Beystand zu geben. Die Sitten lehre , die

Erziehung , die Verminderung der Ehelo¬

sigkeit 78 ) müssen übrigens das Meiste zur B e--

schränknng eines Übels beytragen , weiches g irn z

suszurokten , keiner Vorsichtigkeit gelingen wird .

§. r6o .

Die öffentliche Wachsamkeit muß endlich auch, so

viel sie hierin leisten kann , die Gelegenheiten abzustel¬
len bedacht seyn , welche mittelbar oder unmittelbar

diesittlichcn Unordnungen von anderer Art zu

vermehren fähig sind. Hierher gehöret die Beschrän¬

kung der Schankhauser 79 ) zur Verminderung

der Lr u n k e nheit und der daraus entstehenden Übeln

Folgen : in kleineren Städten die Verordnung , nach

einer gewissen Zeit Niemanden , und zu
allen Zeiten und überall denjenigen - welcher?

bereits eine Trunkenheit angemerket wird , in den öf¬

fentlichen Schenkhäusern nichts mehr zu verkaufen : ge¬

gen ringe altcte Trunkenbolde zum Beyspiele

und Abmahnung anderer verhängte , auch öffentli¬

ch e Züch lig u n g e n : hierher gehöret die in den öfter -

reichischen Landern bestehende Verordnung , welche dem

Dienstvvlke und den Handwerksgesellen in
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Schenkh ä u fern um Geld , wäre es auch noch so

gering , zu spielen , untersagt : hierher gehöret das Ver¬

bot , Jemanden , ausser in G äst b ö fe n und in dazu ei¬

gens gewidmeten Herbergen über Nacht zu behalten .

Hierher gehöret endlich und vorzüglich die von so

vielen katholischen Staaten angcsuchte und nur nach

langem Widerstreben von Rom bewilligte Ve rm i u-

derung derFeyertage . 8») Denn es ist durch

allgemcin übereintreffende Beobachtungen nur zu un«

widcrsprechllch bestätiget : daß U n o r d n un g e n und

Verbrechen Kr) am häufigsten da begangen wer¬

den , wo die gro sse Anzahl von Fepertagen daS

Volk von der Arbeit abzieht : 8? ) daß also jede Zeit ,

die mau der Arbeit einräumet , dem Lasier und der

Ausschweifung entrissen wird .
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